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 NOTFALLDIENSTE

Ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hören 

Sie das allfällige Tonband bis zum Schluss 

ab. Falls Ihr Hausarzt oder der Arzt eigener 

Wahl nicht erreichbar ist, können Sie sich 

an den Notfallarzt Ihrer Region wenden.

Belp und Umgebung: Ärztenotfallnum-
mer der Region Belp und Umgebung 
0900 57 67 47 (medphone 3.23 Fr./Min.)
Schwarzenburgerland: Falls der Arzt eige-

ner Wahl nicht erreichbar ist, steht Ihnen 

der Notfallarzt über Telefon 0900 57 67 47 
zur Verfügung (kostet Fr. 3.23 pro Min. 

ab Festnetz).
Riggisberg und Umgebung: Burgistein, 

Kaufdorf, Kirchen thurnen, Lohnstor f , 

Mühlethurnen, Nieder  muhlern, Riggisberg, 

Rüeggisberg, Rümligen. Notfallarzt, Tele-
fon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro Min. 

ab Festnetz).
Oberes Gürbetal, Thuner Westamt: Ein-

zugsgebiet der Praxen in Blumenstein, 

Kirchdorf, Mühledorf, Seftigen, Thier-

achern, Wattenwil, Uetendorf, Uttigen: Not-
fallarzt, Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 

3.23 pro Min. ab Festnetz).
Aaretal von Rubigen bis Kiesen: Einzugs-

gebiet der Praxen in Rubigen, Münsingen, 

Wichtrach, Kiesen, Gerzensee: Notfallarzt, 
Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro 

Min. ab Festnetz).
Sanitäts-Notruf Telefon 144

Der Sanitäts-Notruf steht für die folgen-

den Hilfeleistungen Tag und Nacht zur Ver-

fügung: Einsatz von Kranken- und Ret-
tungswagen zur Hilfeleistung in Not-
fällen, Spitaltransporte von Notfall-
patienten. Diese Hilfeleistung kann von 

jedermann angefordert werden.

N o t f a l l d i e n s t  d e r  A p o t h e k e n

Region Münsingen, Worb, Belp

Telefon 031 819 56 81 gibt Auskunft. 

Der Notfalldienst ist gebührenpflichtig.

Z a h n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Dieser ist nur in wirklichen Notfällen zu 

beanspruchen. Falls der eigene Zahnarzt 

(auch unter seiner Privatnummer) nicht 

er reicht werden konnte, erfahren Sie die 

Nummer des Notfallzahnarztes über fol-

gende Telefonnummer: 058 636 00 00 
(Spital Thun). Der Notfallzahnarzt, wel-

cher über das Spital Thun erreichbar ist, 

ist nur für die Gemeinden Kirchdorf, Kir-

chenthurnen, Lohnstorf, Mühledorf, Noflen 

und Riggisberg zuständig. Notfälle aus den 

übrigen Gemeinden sollen sich beim Not-

falldienst der Stadt Bern, 0900 57 67 47 

(kostenpflichtige Nummer) melden.

A u g e n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Für dringliche augenärztliche Konsultatio-
nen. 7–18 Uhr, nach telefonischer Anmel-
dung, 031 819 58 33.
Augenarztpraxis Bahnhof Belp, Bahn-
hofplatz.
Augenzentrum Belp – Spital Belp
Telefon 031 511 37 37
Vorübergehend geschlossen
Während der Woche werden in unserer 
Agenda Termine für Notfälle frei gehalten. 
Wir bitten um kurze telefonische Anmel-
dung während der Sprechstundenzeiten 
von 8 –12 Uhr und 13–17 Uhr. 

ALLGEMEINE
PUBLIKATIONEN

Gemeindeverband ARA Gürbetal, 
3126 Kaufdorf

Delegiertenversammlung: Donners-
tag, 6. Mai 2021, 20.00 Uhr
Ort: Kirchgemeindehaus, 3128 Kirchent-
hurnen
Covid-19
•  Erfassen der Kontaktangaben aller An-

wesenden
• Abstandsvorschriften
• Maskenpflicht
• Einhalten der Hygienevorschriften
•  Kranke Personen oder Personen mit 

Krankheitssymptomen bleiben bitte zu 
Hause.

Traktanden
1  Protokoll Nr. 02.2020 der Delegier-

tenversammlung vom 16. September 
2020 - Genehmigung

2 Jahresrechnung 2020
- Genehmigung

2.1 Erfolgsrechnung 2020  
2.2 Nachkredite 2020 
2.3 Investitionsrechnung 2020  
2.4  Abrechnung Rahmenkredit Werterhal-

tung 2020   
3 Jahresbericht des Präsidenten 2020
   - Genehmigung
4 Wahlen
4.1 DV Präsidium  
4.2 DV Vize Präsidium   
5 Verschiedenes

Die Geschäftsleitung

 GEMEINDEN

 BELP

Reinigen von Schlammsammlern
Ab Montag, 10. Mai 2021 werden von 
der Gemeinde Belp die Strasseneinlauf-
schächte und Schlammsammler geleert.
Im Rahmen dieser Reinigungsarbeiten 
können auch die Schlammsammler von 
privaten Strassen und Hausvorplätzen 
geleert werden. Die Kostenbeteiligung 
für gut zugängliche Schächte normaler 
Grösse beträgt Fr. 90.–/ Stk. (inkl. De-
poniegebühr). Für schlecht zugängliche 
Schächte wird zusätzlich der Aufwand für 
das Verlegen von Schlauchleitungen usw. 
mit Fr. 50.– pro ¼ Std in Rechnung gestellt.
Interessierte private Strassen und Grund-
eigentümer können sich bis Freitag, 30. 
April 2021 bei der Abteilung Bau Belp, Gü-
terstrasse 13, 3123 Belp, Telefon 031 818 
22 40, melden (verspätete Anmeldungen 
können leider nicht berücksichtigt wer-
den).
 Abteilung Bau Belp

Ferienordnung Volksschule Belp
Gleiche Ferienordnung für Kindergarten, 
Primar-/Real- und Sekundarschule
Schuljahr 2021 / 2022
Schulbeginn: Montag, 16. August 2021 
/ Kindergarten: 17. August 2021
Herbstferien: Sa., 25. September – So., 
17. Oktober 2021
Winterferien: Freitagmittag, 24. Dezem-
ber 2021 – So., 9. Januar 2022
Sportwoche: Sa., 5. Februar – So., 13. 
Februar 2022
Frühlingsferien: Sa., 9. April – So., 24. 
April 2022
Sommerferien: Sa., 9. Juli – So., 14. Au-
gust 2022
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Die Daten enthalten den ersten und letzten 
vollen Ferientag. Schulschluss ist jeweils 
am Vortag nach Stundenplan. Ausnah-
men: Vor den Sommer- und Herbstferien 
ist Schulschluss am Freitagmittag. Von 
der Kommission bewilligte Unter-
richtsausfälle (Sj. 2021 / 2022)
Herbst 2021: Freitagnachmittag, 24. Sep-
tember 2021
Auffahrt 2022: Fr., 26. Mai 2022, ganzer 
Tag (nach Auffahrt)
Sommer 2022: Freitagnachmittag, 8. Juli 
2022
Schuljahr 2022 / 2023
Schulbeginn: Montag, 15. August 2022 
/ Kindergarten: 16. August 2022
Herbstferien: Sa., 24. September – So., 
16. Oktober 2022
Winterferien: Sa, 24. Dezember 2022 –  
So., 8. Januar 2023
Sportwoche: Sa., 4. Februar – So., 12. 
Februar 2023
Frühlingsferien: Sa., 7. April – So., 23. 
April 2023
Sommerferien: Sa., 8. Juli – So., 13. Au-
gust 2023
Die Daten enthalten den ersten und letzten 
vollen Ferientag. Schulschluss ist jeweils 
am Vortag nach Stundenplan. Ausnah-
men: Vor den Sommer- und Herbstferien 
ist Schulschluss am Freitagmittag. Von 
der Kommission bewilligte Unter-
richtsausfälle (Sj. 2022 / 2023)
Herbst 2022:Freitagnachmittag, 23. Sep-
tember 2022
Auffahrt 2023: Fr., 19. Mai 2023, ganzer 
Tag (nach Auffahrt)
Sommer 2023: Freitagnachmittag, 7. Juli 
2023
«Immerwährender Ferienkalender» 
nach Kalenderwochenzählung (DIN-
Norm)
Ferien Kalenderwoche
Sportwoche Woche 6
Frühlingsferien Wochen 15 und 16
Sommerferien* Wochen 28 bis 32 
(oder 27 bis 32)
Herbstferien Wochen 39 bis 41
Winterferien Wochen 52 und 1 
oder Wochen 53 und 1
* Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 
Wochen folgt, dauern die Sommerferien 
sechs Wochen (Wochen 27 bis 32).

Baupublikation
Gesuchsteller: Messerli Peter und Renate, 
Breitenacker 49, 3124 Belpberg
Projektverfasser: Martin Hadorn GmbH, 
Seematt 21, 3636 Längenbühl
Bauvorhaben: Ausbau des Söllerraumes. 
Einbau einer Dreizimmerwohnung mit Ga-
lerie. Erweitern des Treppenhauses.
Bauart: Die bestehende Bauweise wird 
übernommen.
Standort: Breitenacker Nr. 49, auf Gbbl. 
Nr. 383, Landwirtschaftszone, Gewäs-
serschutzbereich B, ES lll, Koordinaten 
2.605.860/1.189.320.
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Entwässerung im Trennsystem, 
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Gürbetal – mit typischem April-Wetter
Kathrin Eggenschwiler 10 Schwarzenburgerland5 Stellenmarkt 7 Wohnungen/Liegenschaften
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Bachmann Schreinerei AG Belp 
Hohburgstr. 10, 3123 Belp, 

Tel. 031 819 02 75 
www.bachmann-schreinerei.ch 0
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www.spitex-aareguerbetal.ch

Tel. 031 722 88 88

Hier bin ich zu Hause. 
Hier will ich bleiben. 
Immer für Sie im Einsatz.

Die SPITEX AareGürbetal macht´s möglich.
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051665J

jordibelp.ch
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MARAG GARAGEN AG
Autogaragen & Carrosserie

Toffen Tel. 031 819 25 33
Wabern Tel. 031 960 10 20

www.marag-garagen.ch

41 Jahre MARAG –  
vielen Dank für Ihre Treue!

OUTLET im Hause Moser Mode und vis à vis 
vom 22. April – 29. April 2021

Preise ab Fr. 10.– für Damen und Herren
Corona Massnahmen werden eingehalten.

Dorfstrasse 42 + 49, 3123 Belp
Tel. 031 819 03 07
Mo bis Fr: 9 –12 Uhr, 14 –18.30 Uhr 
Sa: 9 –16 Uhr

Wir suchen DICH
www.harmonie-schwarzenburg.ch      

       

    

Für sich oder Ihre Liebsten Auswahlen nach 
Hause nehmen und in Ruhe probieren.

Adelboden Frutigen Spiez Schwarzenburg Belp

Auswahlen

pflanzenreich...
Für Sie und Ihre Terrasse

WICHTIGE MITTEILUNGEN

In der Auffahrtswoche (Nr. 19) 
 erscheint der Anzeiger erst am Freitag,
 14. Mai 2021
 Annahmeschluss Amtlich/Kirche:
 Normal am Montag, 10. Mai 2021, 12 Uhr  
 Annahmeschluss Inserate:
 Normal am Dienstag, 11. Mai 2021, 8 Uhr

WICHTIGE MITTEILUNGEN
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IMPRESSUM
Der Anzeiger Gürbetal Längenberg 

Schwarzen burgerland. 105. Jahrgang.

Der Anzeiger wird als amtliches obligato-
risches Publikationsorgan in den auf der 

ers ten Seite aufgeführten Gemeinden jeden 

Donnerstag in alle Haushaltungen, Firmen 

und Verwaltungen verteilt.

Der Anzeiger geht zusätzlich an die Gemein-

de Oberbalm.

Verlag: Jordi AG, 3123 Belp und sohnverlag 

GmbH, 3150 Schwarzenburg.

Auflage: 19 176 Exemplare 

am 1. Oktober 2020 beglaubigt.

Abonnementspreis: 1 Jahr Fr. 99.–, 6 Mo-

nate Fr. 75.–, 3 Monate Fr. 64.–, 1 Monat 

Fr. 51.–.

7.7 % MWST. Mindestgrösse pro Inserat 

50 mm. 

Inserat-Kombinationen in der Region:
Duo Bern Süd: Der Anzeiger GLS, Anzeiger 

Konolfingen, Auflage 47 221 Ex.

Kombi Bern West: Der Anzeiger GLS, 

Laupen Anzeiger, Auflage 31 242 Ex.

Region Bern plus: Der Anzeiger GLS, 

Anzeiger Region Bern, Konolfingen, 

Laupen, Aarberg, Fraubrunnen, Auflage 

245 973 Ex.

Berner Aare Kombi: Der Anzeiger GLS, 

Anzeiger Konolfingen, Thuner Anzeiger, 

Auflage 105 229 Ex.

Anzeiger-Dokumentation: Verlangen Sie 

beim Verlag ein Exemplar mit allen Detail-

informationen. 

Inserat-Annahme: 
Region Schwarzenburg: sohnverlag GmbH, 

Sonnenrain 17, 3150 Schwarzenburg, 

Telefon 031 731 35 90, Fax 031 731 35 92, 

E-Mail: anzeiger@sohnverlag.ch

Region Gürbetal, Längenberg: Jordi AG, 

Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp, Telefon 

031 818 01 11, Fax 031 819 38 54. E-Mail: 

anzeiger@ jordibelp.ch.

Ende der Inseratannahme: Dienstag, 8 Uhr, 

für amtliche Mitteilungen, Montag, 12 Uhr, 

Abbestellungen nur bis Dienstag, 12 Uhr. 

Zu spät eingehende Inserate erscheinen 

in der nächsten Ausgabe.

Tarif: Preis je Milimeter einspaltig (10 Spal-

ten pro Seite): Fr. 0.70 schwarz / weiss, 

Fr. 0.87 farbig bis 2150 mm, Fr. 0.82 farbig 

ab 2151 mm, Fr. 1.40 Titelseite. Chiffre-

Gebühr pro Inserat Fr. 50.–. Jeweils zuzügl.
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aber auch Kinder und Erwachsene, 
die aus verdeckten Standorten unver-
mittelt auf die Strasse treten. Zur Ver-
hinderung derartiger Verkehrsgefähr-
dungen schreiben das Strassengesetz 
vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11), Art. 
73 Abs. 2, Art. 80 Abs. 3 und Art. 83 
sowie die Strassenverordnung vom 29. 
Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), Art. 
56 und 57, unter anderem vor:

– Hecken, Sträucher, landwirtschaftli-
che Kulturen und nicht hochstämmige 
Bäume müssen seitlich mindestens 50 
cm Abstand vom Fahrbahnrand ha-
ben. Überhängende Äste dürfen nicht 
in den über der Strasse freizuhaltenden 
Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Geh- und Radwegen muss min-
destens eine Höhe von 2.50 m freige-
halten werden. Bei Radwegen ist aus-
serdem ein seitlicher Abstand von 50 
cm freizuhalten.

– Die Wirkung der Strassenbeleuchtung 
darf nicht beeinträchtigt werden.

– Einfriedungen und Zäune bis zu einer 
Höhe von 1.2 Metern müssen einen 
Strassenab-stand von mindestens 0.5 
Metern ab Fahrbahnrand einhalten. Sind 
sie höher, so müssen sie um ihre Mehr-
höhe zurückversetzt werden. An un-
übersichtlichen Strassenstellen dürfen 
Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn 
um höchstens 0.6 Meter überragen. Für 
die nicht hochstämmigen Bäume, He-
cken, Sträucher, landwirtschaftlichen 
Kulturen und der gleichen gelten diesel-
ben Vorschriften. Der Geltungsbereich 
erstreckt sich auch auf bestehende sol-
che Pflanzen.

2.  Die Strassenanstösser werden hiermit 
ersucht, die Äste und andere Bepflan-
zungen alljährlich bis zum 31. Mai 
und im Verlaufe des Jahres nötigen-
falls erneut auf das vorgeschriebene 
Lichtmass zurückzuschneiden. 

An unübersichtlichen Strassenstellen sind 
Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtne-
rische und landwirtschaftliche Kulturen 
(z.B. Mais) in einem genügend grossen 
Abstand gegenüber der Fahrbahn an-
zupflanzen, damit sie nicht zurückge-
schnitten bzw. vorzeitig gemäht werden 
müssen.
Die Grundeigentümer entlang von Ge-
meindestrassen und von öffentlichen 
Strassen privater Eigentümer haben 
Bäume und grössere Äste, welche dem 
Wind und den Witterungseinflüssen nicht 
genügend Widerstand leisten und auf die 
Verkehrsfläche stürzen können, rechtzei-
tig zu beseitigen. 
Innerhalb des Waldes obliegt entlang von 
Kantonsstrassen die vorsorgliche Wald-
pflege und das Freihalten des Lichtraum-
profiles dem Tiefbauamt des Kantons 
Bern. 
Eigentümer von Waldgrundstücken an 
Kantons- oder Gemeindestrassen bzw. an 
öffentlichen Strassen privater Eigentümer 
werden ersucht, folgende Merkblätter zu 
beachten: 
http://www.vol.be.ch/vol/de/index/wald/
wald/downloads_publikationen.assetref/
content/dam/documents/VOL/KAWA/
de/Publikationen/wald_kantonsstras-
sen_merkblatt_de.pdf 
http://www.vol.be.ch/vol/de/index/wald/
wald/downloads_publikationen.assetref/
content/dam/documents/VOL/KAWA/
de/Publikationen/wald_gemeindestras-
sen_merkblatt_de.pdf
3.  Nicht genügend geschützte Stachel-

drahtzäune müssen einen Abstand 
von 2 m vom Fahr-bahnrand bzw. 50 
cm von der Gehweghinterkante einhal-
ten. 

4.  Der zuständige Strasseninspektor des 
Tiefbauamts des Kantons Bern oder 
das zuständige Gemeindeorgan sind 
gerne zu näherer Auskunft bereit. 

Bei Missachtung der obengenannten 
Bestimmungen werden die Organe der 
Strassenbaupolizei von Gemeinde und 
Kanton das Verfahren zur Wiederher-
stellung des rechtmässigen Zustandes 
einleiten.
 Namens der Infrastruktur- und 
 Umweltkommission Gerzens-ee

Baupublikation
Gesuchsteller: Tschannen Peter & Brigitte, 
Rütigässli 12, 3115 Gerzensee
Projektverfasser: Leibundgut & Schenk 
AG, Burgdorfstrasse 21, 3672 Oberdiess-
bach

Bauvorhaben: Abbruch und Wiederauf-
bau Wohnstöckli 
Standort: Rütigässli 7, Gerzensee, Parzel-
le-Nr. 180, Landwirtschaftszone 
Koordinaten: 2.608.351 / 1188.559
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: ARA-Anschluss neu, Versickerungs-
anlage bestehend.
Beanspruchte Ausnahme: Art. 24c RPG, 
Bauen ausserhalb der Bauzone
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Gerzensee, Spielgasse 1,
3115 Gerzensee.
Auflage- und Einsprachefrist: Montag, 17. 
Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich 
(im Doppel). Lastenausgleichsansprü-
che, die der Gemeinde innert der Ein-
sprachefrist nicht angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Baugesetz). Allfällige 
Kollektiveinsprachen oder vervielfältigte 
Einzeleinsprachen sind nur gültig, wenn 
die Person oder die Personengruppe an-
gegeben ist, welche die Einsprechergrup-
pe rechtsgültig zu vertreten befugt sind 
(Art. 35b BauG)
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Sonder-
vorteil, der ihm durch eine Ausnahmebe-
willigung, eine Überbauungsordnung oder 
sonstwie in wesentlicher Abweichung von 
örtlichen Bauvorschriften zulasten eines 
Nachbars eingeräumt ist, so hat er die-
sen Nachbar zu entschädigen, wenn die 
Beeinträchtigung erheblich ist.
Gerzensee, 9. April 2021
Namens der Gemeinde-Baupolizeibe-
hörde:
 Gemeinderat Gerzensee

Baupublikation
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde 
Gerzensee, Spielgasse 1, 3115 Ger-
zensee 
Projektverfasserin: WA-TEC AG, C. F. L. 
- Lohnerstrasse 29, 3645 Gwatt
Bauvorhaben: Erneuerung Quellableitung 
Vorder Chlapf und Erneuerung Netzan-
schlussleitungen Turmguet - Turm / Frie-
dberg
Standort: Belpbergstrasse, Vorder 
Chlapf- Turmguet, 3115 Gerzensee, Par-
zellen-Nrn. 487, 157, 240, 150, 595, 652, 
Zone: Landwirtschaftszone, Wald 
Ausnahmen: 
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 RPG)
-  Wasserbaupolizeiliche Ausnahmebewil-

ligung (Art. 48 WBG)
-  Bauen in Waldnähe (Art. 25 KWaG) / Bau-

ten im Wald (Art. 2 WaG und Art. 14 WaV)
-  Unterschreiten des Strassenabstandes 

(Art. 80 i.A.v. Art. 81 SG)
Hinweise: 
-   Das Baugesuch beinhaltet ein Rodungs-
gesuch

-  Bauen im Gewässerraum (Art. 41c 
GschV)

Auflage- und Einsprachefrist: 25. Mai 
2021
Auflagestelle: Gemeinde Gerzensee, 
Spielgasse 1, 3115 Gerzensee
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

GUGGISBERG

Öffnungszeiten AHV-Zweigstelle und 
Steuerbüro ab 1. Mai 2021 / analog 
Gemeindeschreiberei und Tourismus-
büro 
Montag  08.30 – 12.00 Uhr 
  14.00 – 17.00 Uhr
Dienstag  Geschlossen 
Mittwoch  08.30 – 12.00 Uhr  
  14.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag 08.30 – 12.00 Uhr
  14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag 08.30 – 12.00 Uhr 
  14.00 – 16.00 Uhr

GEMEINDERAT GUGGISBERG

Grüncontainer Guggisberg
Der Grüncontainer steht ab sofort beim 
Friedhof Guggisberg zur Entsorgung von 
Grünabfällen bereit.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.
GEMEINDERAT GUGGISBERG

Papiersammlung Riffenmatt
Altpapierentsorgung in Riffenmatt, 
grosser Parkplatz:
Freitag, 30. April UND Samstag, 01. 
Mai 2021
Die Sammlung wird NICHT von der Schu-
le durchgeführt, die Bevölkerung verlädt 
das Papier selber in die bereitgestellten 
Container (Papier und Karton getrennt). 
Es gilt Maskenpflicht! 
Um Wartezeiten gering zu halten, wird das 
Gemeindegebiet wie folgt eingeteilt:
Bereich Hirschmatt, Riedacker, Riedstätt: 
Freitagmorgen, 08.00 bis 12.00 Uhr
Bereich Guggisberg, Kalchstätten: Frei-
tagnachmittag, 13.30 bis 17.00 Uhr
Bereich Riffenmatt, Schwendi, Kriesbau-
men: Samstagmorgen, 08.00 bis 12.00 
Uhr
Danke, dass Sie sich wenn möglich an 
diese Einteilung halten.
Das Papier darf nur zu den erwähnten 
Zeiten bei der Sammelstelle verladen 
werden.
Nicht in die Papiersammlung gehören 
Blumenpapiere, Fototaschen, Papier-
taschentücher, Papierwindeln, Bis-
kuitpapier, Futtermittelsäcke, Frucht-
saftbeutel.
Vorankündigung: 
Nächste Sammlung: November 2021
Kontaktadresse:
Schulsekretariat, Tel: 031 735 52 86 (Mon-
tag/ Mittwoch), karin.loetscher@guggis-
berg-be.ch
Gemeindeverwaltung, Tel: 031 735 51 29, 
info@guggisberg-be.ch

Abfall-Sammelstellen Guggisberg und 
Gehlisatt
Seit einiger Zeit stellt die Gemeinde Gug-
gisberg fest, dass bei den Abfall-Sam-
melstellen in Guggisberg und Gehlismatt 
regelmässig volle 110 Liter Futtersäcke, 
welche lediglich mlt einer 60 Liter-Marke 
versehen sind, in den Containern liegen.
Die Gemeinde Guggisberg bittet die Ein-
wohner, dies in Zukunft zu unterlassen, 
oder mit entsprechenden 110 Liter-Mar-
ken zu versehen.
Korrekte Gebührenmarken:
Futtersack mit einem Gewicht bis 15 kg 
= 60 Liter-Marke
Futtersack mit einem Gewicht ab 15 kg 
bis max. 30 kg = 110 Liter-Marke
Bei wiederholtem falschem Entsorgen 
wird dieses Verhalten gemäss Artikel 35 
des Abfallreglementes der Gemeinde 
Guggisberg mit Busse sanktioniert.
Besten Dank für die Kenntnisnahme.

Gemeinderat Guggisberg

 KAUFDORF

Absage Gemeindeversammlung / An-
ordnung Urnenabstimmung
Aufgrund der nach wie vor unsicheren Ent-
wicklung der Corona-Pandemie hat der 
Gemeinderat beschlossen, anstelle der 
für 7. Juni 2021 vorgesehenen Gemein-
deversammlung eine Urnenabstimmung 
durchzuführen. Die Urnenabstimmung 
findet gleichzeitig mit der eidgenössi-
schen Volksabstimmung und den Regie-
rungsstatthalterwahlen am 13. Juni 2021 
statt.
Den Stimmberechtigten wird die folgende 
Vorlage der Gemeinde zur Abstimmung 
vorgelegt:
•  Grünabfuhr-Gebühren, Genehmigung 

Anpassung des Gebührenrahmens
Die Orientierung der Stimmberechtigten 
über diese und die folgenden drei, von 
ihnen bloss zur Kenntnis zu nehmenden 
Vorlagen wird in der nächsten Ausgabe 
2 / Mai 2021 des Choufdorfer (offizielles 
Informationsbulletin der Gemeinde) er-
folgen:
•  Jahresrechnung 2020 mit Bericht des 

Rechnungsprüfungsorgans über das 
Ergebnis seiner Rechnungs- und Da-
tenschutzprüfungen

•  Zälgbächli und –gässli, Renaturierung 
und Unterhalt, Kreditabrechnung

Die Ausgabe 2 / Mai 2021 des Choufdorfer 
wird allen Stimmberechtigten zusammen 
mit den Abstimmungs- und Wahlunter-
lagen zur eidgenössischen Volksabstim-
mung und den Regierungsstatthalterwah-
len zugestellt werden.
Die Möglichkeit der Durchführung von 
Urnenabstimmungen anstelle von Ge-
meindeversammlungen ist in der entspre-
chenden Allgemeinverfügung des Regie-
rungsstatthalters geregelt und vorerst bis 
zum 30. Juni 2021 befristet.

Kaufdorf, 6. April 2021
Der Gemeinderat

Gemeinderundgang der Baukommis-
sion
Die Mitglieder der Baukommission Kauf-
dorf werden zusammen mit dem Weg-
meister am Samstag, 1. Mai 2021, zwi-
schen 8 und 12 Uhr, in Kaufdorf den 

alljährlichen Rundgang durch die Gemein-
de durchführen. Dabei werden sie auch 
Privatgrundstücke betreten müssen, um 
die Situationen vor Ort besichtigen zu 
können. 
Wir bitten Sie deshalb hiermit dafür um 
Ihre Erlaubnis und danken für Ihr Ver-
ständnis.

Allgemeinverfügung zum Anpflanzen 
und Zurückschneiden von Bäumen, 
Grünhecken, Sträuchern und land-
wirtschaftlichen Kulturen entlang von 
öffentlichen Strassen; Einfriedungen.
Die Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Privatparzellen sowie Strassenanstösse-
rinnen und –anstösser werden ersucht, 
bezüglich Bepflanzungen und Einfriedun-
gen an öffentlichen Strassen folgende Be-
stimmungen zu beachten:
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen,
- die zu nahe an Strassen stehen,
-  die in den Strassenraum und Gehwege 

hineinragen,
-  die Signalisationen und Strassenbe-

leuchtungen abdecken oder mangelnde 
Übersicht bei Strassenverzweigungen 
verursachen,

gefährden die Verkehrsteilnehmenden. 
Spezielle Gefahr besteht für Kinder und 
Erwachsene, die aus verdeckten Standor-
ten unvermittelt auf die Strasse treten. Zu-
sätzlich werden die Strassenunterhalts- 
und Reinigungsarbeiten erschwert oder 
verunmöglicht.
Zur Verhinderung von Verkehrs- und sons-
tigen Gefährdungen schreibt das kanto-
nale Strassenrecht unter anderem vor (vgl. 
Strassengesetz Artikel 73 Absatz 1, Arti-
kel 74 Buchstabe b, Artikel 83, Artikel 84 
Absatz 2, Artikel 93; Strassenverordnung 
Artikel 57):
a)   Bäume, Hecken, Sträucher und der-

gleichen bis zu einer Höhe von 1.20 
m müssen seitlich einen Abstand von 
mindestens 50 cm zum Fahrbahnrad 
haben.

b)   Überhängende Äste dürfen nicht in 
den über der Strasse freizuhaltenden 
Luftraum von 4.50 m Höhe hineinra-
gen; über Fuss-, Geh- und Radwegen 
muss in der Regel eine Höhe von 2.50 
m freigehalten werden. Diese Hö-
hen müssen insbesondere auch bei 
Schneelast eingehalten werden.

c)   Die Wirkung von Strassenbeleuchtun-
gen darf nicht beeinträchtigt werden.

d)   Signalisationen und Verkehrsspiegel 
müssen von allen Strassenseiten gut 
sichtbar bleiben.

An unübersichtlichen Strassenstel-
len dürfen Einfriedungen und Zäune die 
Fahrbahn um höchstens 60 cm überra-
gen. Für die nicht hochstämmigen Bäu-
me, Hecken, Sträucher, landwirtschaftli-
che Kulturen und dergleichen gelten die 
Vorschriften über Einfriedungen. Danach 
müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe 
von 1.20 m einen Strassenabstand von 50 
cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie 
höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe 
zurückversetzt werden. Der Geltungsbe-
reich erstreckt sich auch auf bestehen-
de Pflanzen. Gestützt auf die oben ge-
nannten gesetzlichen Vorgaben verfügt 
die Bauverwaltung Kaufdorf mittels All-
gemeinverfügung wie folgt: Die Stras-
senanstösserinnen und –anstösser sind 
angewiesen, die Äste und andere Bepflan-
zungen alljährlich bis zum 31. Mai und im 
Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut 
auf das vorgeschriebene Lichtmass zu-
rückzuschneiden. An unübersichtlichen 
Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, 
Sträucher, gärtnerische und landwirt-
schaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem 
genügend grossen Abstand gegenüber 
der Fahrban anzupflanzen, damit sie nicht 
zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht 
werden müssen. Sämtliche Kosten sind 
durch den jeweiligen Grundeigentümer 
zu tragen. Die Eröffnung der Verfügung 
erfolgt gemäss VRPG, Art. 52, Abs. 2 
ohne Begründung durch amtliche Publi-
kation im Anzeiger Gürbetal, Längenberg, 
Schwarzenburgerland.
Rechtmittelbelehrung gemäss Verwal-
tungsrechtspflegegesetz (VRPG) des 
Kanton Bern.
Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit 
der Veröffentlichung unter Beachtung der 
Formvorschriften beim Regierungsstat-
thalteramt Bern-Mittelland Poststrasse 
25, 3071 Ostermundigen, zu erheben. 
Parteieingaben sind in Amtssprache ein-
zureichen und müssen einen Antrag, die 
Angabe von Tatsachen und Beweismit-
teln, eine Begründung sowie eine Unter-
schrift enthalten; greifbare Beweismittel 
sind beizulegen. 
Bei Missachtung dieser Bestimmungen 
werden die Organe der Strassenbaupo-
lizei von Gemeinde und Kanton das Ver-
fahren zur Wiederherstellung des recht-
mässigen Zustandes einleiten, indem sie 
die in den Strassenabstand hineinragen-
den Äste und andere Bepflanzungen auf 
das gesetzliche Mass zurückschneiden 
lassen. Die dabei anfallenden Kosten 
werden den Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern ersatzvornahmeweise 
in Rechnung gestellt.

Bauverwaltung Kaufdorf

 KIRCHDORF

Baupublikation
Bauherrschaft: Urs Zysset, Thalgutstras-
se 51, 3116 Kirchdorf

Schmutzwasser der neuen Wohnung an 
Gemeindeleitung / ARA.
Auflageort und Einsprachestelle: Abtei-
lung Bau Belp, Güterstrasse 13, PF 64, 
3123 Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 24. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen, Rechtsverwahrungen und 
Lastenausgleichsansprüche sind schrift-
lich und begründet innerhalb der Aufla-
gefrist einzureichen. Begriff des Lasten-
ausgleichs gemäss Art. 30 und 31 BauG 
(Ansprüche, die nicht innerhalb der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwir-
ken).
 Belp, 19. April 2021, 
 Abteilung Bau, Jürg Aebersold 

Baupublikation
Gesuchsteller: Wüthrich Geflügel AG, 
Viehweidstrasse 93, 3123 Belp
Projektverfasser: Hostettler Urs, Alte 
Landstrasse 4, 3114 Wichtrach 
Bauvorhaben: Aufstelllen eines mobilen 
Hühnerhstalls mit flexibler Umzäunung. 
Bauart: Mobiler grüner Hühnerstall.
Standort: Fahrhubelweg 15, 3123 Belp, 
auf Gbbl. Nr.199,Landwirtschaftszo-
ne, Gewässerschutzbereich A, ES II, 
2.606.458/1.193.167
Auflageort und Einsprachestelle: Abtei-
lung Bau Belp, Güterstrasse 13, PF 64, 
3123 Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 21. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 
 Belp, 07.04.2021, 
 Planung und Infrastruktur, 
 Nadja Minder  

Baupublikation
Gesuchsteller: Wüthrich Geflügel AG, 
Viehweidstrasse 93, 3123 Belp
Projektverfasser: Hostettler Urs, Alte 
Landstrasse 4, 3114 Wichtrach 
Bauvorhaben: Aufstellen eines mobilen 
Hühnerstalls mit flexibler Umzäunung. 
Bauart: Mobiler grüner Hühnerstall.
Standort: Viehweidstrasse Nr. 95, 3123 
Belp, auf Gbbl. Nr. 1038/2812, Arbeitszo-
ne A1, Gewässerschutzbereich A, ES III, 
Koordinaten 2.606.649/1.192.968.
Auflageort und Einsprachestelle: Abtei-
lung Bau Belp, Güterstrasse 13, PF 64, 
3123 Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 21. Mai 2021 
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 

Belp, 07. April 2021, 
Planung und Infrastrukur, 

Nadja Minder 

Baupublikation
Gesuchsteller: Reusser Jürg, Gantrisch-
weg 3, 3123 Belp 
Projektverfasser: Reusser Jürg, Gantri-
schweg 3, 3123 Belp
Bauvorhaben: Streichen der Fassade in 
basalt grau.
Bauart: Fassadenanstrich im Farbton 
KB153 / Sockelanstrich im Farbton KB151
Standort: Gantrischweg Nr. 3, auf 
Gbbl. Nr. 1968, Wohnzone 2, Gewäs-
serschutzbereich A, ES II, Koordinaten 
2.604.904/1.192.530.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
de Belp, Planung und Infrastruktur, Güter-
strasse 13, PF 64, 3123 Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 24. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 

Belp, 15.04.2021, 
Bauinspektorat Belp, 

Nadja Minder  

 GERZENSEE

Anpflanzen und Zurückschneiden von 
Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und 
landwirt-schaftlichen Kulturen entlang 
von öffentlichen Strassen; Einfrie-
dungen
Die Strassenanstösser werden ersucht, 
bezüglich Bepflanzungen und Einfriedun-
gen an öffentli-chen Strassen folgende 
Hinweise auf die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu beachten:
1.  Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, 

die zu nahe an Strassen stehen oder 
in den Strassen-raum hineinragen, ge-
fährden die Verkehrsteilnehmenden, 
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Da staunt das Auge.
Volz Brillen und Kontaktlinsen AG
Bernstrasse 4 ∙ 3150 Schwarzenburg ∙ T 031 731 17 22
www.volz-optik.ch

069 Inserat «Volz» 287x100mm.indd   2 08.04.21   17:41

Pflanzenoase
Kummer
Top-Pflanzen
zu Top-Preisen
Immer gute Beratung!

Bambus 2 m ab Fr. 79.–

Zierapfel
Formgehölze

Lorbeer bis 3 m
Buchs bis 3 m
Magnolien bis 3 m
Rhododendron
Nadelgehölze bis 7 m

100 verschiedene
Japanische Ahorne

Hibiscus
Obst, Beeren
Heckenpflanzen
Blütenstauden
Oliven
Oleander
Formgehölze usw.

Jap. Zwergahorn bis 2 m

www.pflanzenoase.ch
Pflanzenoase Kummer, Münsingen 
Äusserer Giessenweg 34

Steffisburg, Thunstrasse 41

Gutschein 
von Fr. 10.–

ab Kaufpreis Fr. 100.–

(1 Jahr gültig, nicht kumulierbar)

Frühlings-Aktionen
bis zu 30% Rabatt auf

Bambus, Palmen, Moorbeetpflanzen und 
Sträucher Grosse Bäume in Münsingen bis 70% Rabatt

Schöne 
Dekorationen

imm 
Shabby Chic

Wir freuen uns 
auf Ihhren Besuch!

Telefon 
079 414 68 76

5662191

Profitieren Sie jetzt 
von unseren attraktiven 
Frühlingsaktionen!

Gut fürs Klima.
Heizen und Kühlen mit erneuerbarer 
Energie. Wir beraten Sie gerne.

031 960 55 00

baeren-haustechnik.ch

Baeren_Haustechnik_Inserat_201x138mm_def.indd   1 01.04.21   08:31

051930J

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse  
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Infos und Adressen: 
0848 559 111  
oder www.fust.ch

249.90

Tiefpreisgarantie

 KS 113
Kühlschrank
• 113 Liter Nutzinhalt, davon  
15 Liter Gefrierteil****    
Art. Nr. 10006181

H/B/T: 85 x 55 x 57 cm

 Mini 850
Etagen- 
Waschmaschine
• Mit Schalldämmung    
Art. Nr. 10104421

Passt unter jedes Lavabo

3 kg Fassungsvermögen

68 cm

 TF 160
Gefrierschrank
• 160 Liter Nutzinhalt    
Art. Nr. 10663933

H/B/T: 142 x 55 x 58 cm

-30%

699.–
statt 999.–

-30%

349.–
statt 499.–FUSSPFLEGE (seit 2008)

Die Gesundheit beginnt bei den Füssen!
Termine können von Montag bis Samstag 
vereinbart werden. Hausbesuche auf 
Anfrage.
Jeden Montag in der Praxis in Belp sowie 
1-mal pro Monat in Riggisberg: 
Spezialangebot für eine komplette Fuss-
pfl ege Fr. 45.–.
An allen anderen Tagen Fr. 60.–, an der 
Gartenstrasse 8 in Belp. 
Anmeldung unter 079 437 99 61. Weitere 
Angebote (Rauchstopp, Haarentfernung, 
Chirotrance…) und Informationen unter 
www.pierretteswelt.ch 050765J
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Baupublikation
Bauherrschaft: Matthias Herrmann, Dorf-
strasse 16, 3116 Kirchdorf
Projektverfassende: Matthias Herrmann, 
Dorfstrasse 16, 3116 Kirchdorf
Bauvorhaben: Nachträgliches Bauge-
such; Ersatz Ölheizung durch Pelletshei-
zung, Ersatz Warmwasserspeicher durch 
Solarschichtspeicher, Einbau Wasserent-
härtungsanlage und Anpassung Kamin
Standort: Dorfstrasse 16, 3116 Kirchdorf, 
Parzelle Nr. 165/1
Zonen: Wohnzone W2, Gewässerschutz-
bereich üB
Schutzzone: Schützenswertes K-Objekt, 
Ortsbilderhaltungsgebiet, Baugruppe B, 
ISOS-national
Beantragte Ausnahmen: Nichteinhaltung 
der Kaminmindesthöhe, Art. 89 BauV
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 24. Mai 
2021
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsak-
ten verwiesen. Einsprachen und Rechts-
verwahrungen sowie Lastenausgleichs-
ansprüche sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 16. April 2021
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

Baupublikation
Bauherrschaft : Adrian Schenkel, 
Sonnhalde 10, 3116 Kirchdorf BE 
Projektverfasserin: Jürg Tschan 
Agrarbauten GmbH, Talackerstrasse 
81, 3604 Thun
Bauvorhaben: Neubau Boxenlaufstall mit 
Güllekasten, Heulagerraum, Remise und 
Siloballenlagerplatz, Abbruch Siloballen-
lagerplatz
Projektänderung vom 26. März 2021: Er-
höhen und Drehen des Boxenlaufstalles 
um 180°.
Standort: Stockere, Kirchdorf, Parzel-
le-Nr. 595, Zone: Landwirtschaftszone
Gewässerschutzmassnahmen: Gewäs-
serschutzbereich B, die Grundstückent-
wässerung erfolgt im Trennsystem. 
Ausnahmen: 
-  Überschreiten der Gebäudehöhe (Art. 

241 GBR)
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes 

(Art. 24 RPG)
-  Wasserbaupolizeiliche Ausnahmebe-

willigung (Art. 48 WBG)
Hinweis: Bauen im Gewässerraum (Art. 
41c GschV) 
Auflage- und Einsprachefrist: 17. Mai 2021
Auflagestelle: Gemeinde Kirchdorf (BE), 
Kirchgasse 2, 3116 Kirchdorf BE
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen. Eingaben können lediglich 
gegen die Projektänderung eingereicht 
werden.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 NIEDERMUHLERN

Papiersammlung
Dienstag, 27. April 2021
Das Altpapier ist gebündelt bis 7 Uhr bei 
den Kehrichtsammelstellen bereit-zustel-
len (keine gefüllten Kartonschachteln oder 
Papiertragtaschen).
Altpapier in Säcken wird nicht abgeführt. 
Nicht in die Papiersammlung gehören 
Plastik, Tetrapacks, Waschmittelboxen 
etc.
 DER GEMEINDERAT

 RIGGISBERG

Zurückschneiden von Bäumen, Grün-
hecken, Sträuchern und landwirt-
schaftlichen Kulturen entlang öffent-
licher Strassen und Gehwegen
Die Strassenanstösser werden ersucht, 
bezüglich Bepflanzungen und Einfrie-
dungen entlang öffentlicher Strassen und 
Gehwegen folgende Vorschriften gemäss 
Strassengesetz vom 4. Juni 2008 zu be-
achten:

1.  Bäume, Hecken, Sträucher, gärtne-
rische und landwirtschaftliche Kultu-
ren sind in einem genügend grossen 
Abstand (mind. 0.5 m) gegenüber der 
Fahrbahn resp. Gehweg anzupflan-
zen, damit ein Zurückschneiden bzw. 
vorzeitiges Mähen verhindert werden 
kann.

2.  Hochstämmige Bäume und Wald ha-
ben einen Abstand ab Fahrbahnrand 
von 3 m innerorts bzw. 1.5 m ab Geh-
weghinterkante und 4 m ausserorts
einzuhalten. Der Abstand wird ab Mitte 
der Pflanzstelle gemessen.

3.  Überhängende Äste dürfen nicht in 
den über den Strassen freizuhaltenden 
Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen, 
über Geh- und Radwegen muss eine 
Höhe von 2.50 m freigehalten werden. 
Der Raum seitlich zur Fahrbahn bzw. 
Gehweg ist auf eine Breite von mindes-
tens 0.5 m freizuhalten.

4.  Grundeigentümer haben Bäume und 
grössere Äste, bei welchen zu erwar-
ten ist, dass sie Wind und Witterungs-
einflüssen nicht genügend Widerstand 
leisten und auf die Verkehrsfläche stür-
zen könnten, rechtzeitig zu beseitigen. 
Die Verkehrsfläche ist von hinunterge-
fallenem Reisig und Blattwerk zu reini-
gen.

5.  Die Wirkung der Strassenbeleuchtung 
darf nicht beeinträchtigt werden.

6.  Bei gefährlichen Strassenstellen längs 
öffentlicher Strassen, insbesondere bei 
Kurven, Einmündungen und Kreuzun-
gen, dürfen höher wachsende Bepflan-
zungen und Einfriedungen aller Art (inkl. 
Geäste) die Verkehrsübersicht nicht 
beeinträchtigen. Die Bepflanzungen 
und Einfriedungen dürfen an unüber-
sichtlichen Strassenstellen die Fahr-
bahn um höchstens 0.6 m überragen.

7.  Einfriedungen und Zäune längs öffentli-
cher Strassen sind so zu erstellen, dass 
sie den Beanspruchungen durch den 
Verkehr sowie den Strassenunterhalt 
standhalten, insbesondere auch jenen 
durch den Winterdienst.

8.  Für Einfriedungen und Zäune bis zu 
einer Höhe von 1.2 m gilt ein Stras-
senabstand von 0.5 m ab Fahrbahn-
rand bzw. Gehweghinterkante. Höhere 
Einfriedungen und Zäune sind um ihre 
Mehrhöhe zurückzuversetzen.

9.  Für gefährliche Einfriedungen und Zäu-
ne sowie nicht genügend geschützte 
Stacheldrahtzäune gilt ein Strassenab-
stand von 2 m ab Fahrbahnrand bzw. 
0.5 m ab Gehweghinterkante.

Die Strassenanstösser werden ersucht, 
den aufgeführten Vorschriften bis spä-
testens am 31. Mai 2021 entsprechend 
nachzukommen.
Die Abteilung Bau und technische Dienste 
kann die in den Strassenraum hineinra-
genden Äste und andere Bepflanzungen 
auf das gesetzliche Mass zurückschnei-
den und allfällige Stacheldrahtzäune ent-
fernen lassen. Die dabei entstehenden 
Kosten werden gemäss Art. 53 SV den 
Grundeigentümern verrechnet (Ersatz-
vornahme).
Bei allfälligen Fragen steht Ihnen die 
Abteilung Bau und technische Dienste 
Riggisberg (031 808 01 45, bau@riggis-
berg.ch) gerne zur Verfügung.
 Bau und technische Dienste Riggisberg

Verkehrserschwerung Schmitten- 
strasse
Im Rahmen des Projekt Strassen-, Werk-
leitungs- und Bachsanierung an der 
Schmittestrasse in Rümligen werden die 
Bauarbeiten ab Mai 2021 in Angriff ge-
nommen.
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Stras-
sengesetzes vom 4. Juni 2008 und Art. 
44 der Strassenverordnung vom 29. Ok-
tober 2008, wird auf der Schmittenstras-
se, Rümligen die Verkehrsabwicklung wie 
folgt erschwert: Auf der ganzen Länge der 
Schmittestrasse müssen Sanierungsar-
beiten an Strassen-, Werkleitungen und 
am Bach ausgeführt werden. Teilstrecke: 
Schmittestrasse ganzer Abschnitt und auf 
der Riggisbergstrasse auf ca. 10-20m.
Beginn Bauarbeiten: Montag, 3. Mai 2021.
Bauzeit: Rund 3 Monate, d. h. bis zirka 
Ende Juli 2021, je nach Witterung. Riggis-
bergstrasse während 1-2 Wochen.
Während der ganzen Bauzeit ist die 
Durchfahrt auf der Schmittestrasse für 
den motorisierten Verkehr erschwert.
Der Zugang zu den anstossenden Liegen-
schaften im Baustellenbereich wird, abge-
sehen von wenigen kurzen Ausnahmen, 
immer gewährleistet sein.
Für die Fussgänger ist die Baustelle je-
derzeit passierbar.
Der Verkehr auf der Riggisbergstrasse 
wird während der kurzen Bauzeit von rund 
zwei Wochen mittels einer Lichtsignalan-
lage geregelt.
Wir bitten die Bevölkerung um Verständ-
nis für die leider unumgänglichen Ver-
kehrs-behinderungen und Lärmemissio-
nen. Hiefür danken wir schon im Voraus 
bestens.
 Riggisberg, 19. April 2021
 Bau und technische Dienste 
 Riggisberg

Baupublikation
Bauherrschaft: Beat und Elsbeth 
Rüegsegger, Plötsch 20, 3099 Rüti b. 
Riggisberg
Projektverfasser: Frutiger AG Enginee-
ring, Jürg Zbinden, Bahnhofstrasse 2a, 
3073 Gümligen

Bauvorhaben: - Belagseinbau auf beste-
hende Strasse «Plötsch»
Standort: Plötsch 20/22/24
Parzellen-Nr.: 172,518,519,532 / Kreis 2
Lage-Koordinaten: 2.602.600 / 1.182.025
Nutzungszone: Mischzone M2 / Landwirt-
schaftszone LWZ
Beanspruchte Ausnahmen: Bauen aus-
serhalb der Bauzone (Art. 24ff RPG)
Bauinventar / Schutzzonenplan: keine
Gewässerschutzbereich / -zone: B
Auflageort und Einsprachestelle: Bau und 
technische Dienste Riggisberg, Vordere 
Gasse 2, 3132 Riggisberg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 17. Mai 
2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist im Doppel bei der Einspra-
chestelle einzureichen, ebenfalls allfällige 
Begehren um Lastenausgleich. Lasten-
ausgleichsansprüche, die nicht innerhalb 
der Einsprachefrist gemeldet werden, ver-
wirken (Art. 31 BauG).
 Riggisberg, 12. April 2021
 Namens der 
 Gemeinde-Baupolizeibehörde: 
 Abteilung Bau und technische Dienste 
 Riggisberg

Baupublikation
BG Nr.: bbew 285/2019
Bauherrschaft: SKR Investment AG,
Feldweg 2, 3088 Rüeggisberg
Projektverfasser: SQ Architekten GmbH, 
Zürichstrasse 49, 4665 Oftringen
Bauvorhaben: Neubau von 8 Einfami-
lienhäusern mit Garage. Erstellen ei-
ner Detailerschliessungsstrasse mit 
Werkleitungen. Erstellen eines Zaunes 
entlang Mülibach.
Projektänderung vom 05.03.2021: Ver-
zicht auf Besucherparkplätze, Erstel-
len eines Retentionsbeckens mit Ein-
leitung in Mülibach, Standortwechsel 
Containerplatz, Diverse Änderungen 
der Werkleitungserschliessung
Standort: Riggisberg, Grabenstrasse, 
Parzellen-Nrn. 24 und 33, Kreis 1, Mischzo-
ne M2, Koordinaten 1´184´500/2´603´700 
Gewässerschutzmassnahme: Gewässer-
schutzbereich B; Die Grundstückentwäs-
serung erfolgt im Trennsystem. Anschluss 
an ARA sowie Retentionsbecken neu. 
Beanspruchte Ausnahmen: 
-  Unterschreiten Strassenabstand (Art. 

80 SG i.A.v. Art. 81 Abs. 1 SG)
-  Wasserbaupolizeiliche Ausnahmebe-

willigung (Art. 48 WBG)
Hinweise: Das Bauvorhaben benötigt eine 
fischereirechtliche Bewilligung. 
Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwaltung 
Riggisberg, vordere Gasse 2, 3132 Rig-
gisberg
Einsprachefrist: bis und mit 17. Mai 2021
Einsprachestelle: Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 
Ostermundigen.
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet im Doppel bei der Einspra-
chestelle einzureichen, ebenfalls allfällige 
Begehren um Lastenausgleich. Eingaben 
können lediglich gegen die Projektände-
rung eingereicht werden.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nert der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken.
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Art. 35b Baugesetz). 

Ostermundigen, 15. April 2021
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

 RÜEGGISBERG

Baupublikation
Gesuchsteller: Bucher-Wyss Heinz, Trom-
wil 3, 3088 Rüeggisberg.
Projektverfasserin: Gertsch Holzbau AG, 
Haslistrasse 10, 3088 Rüeggisberg.
Bauvorhaben: Auffüllung als Bodenver-
besserungsmassnahme durch Einbau 
von Aushubmaterial (Aushub sauber und 
Aushub B-Horizont)
Standort: Rüeggisberg, Tromwil; Par-
zelle Nrn. 935, 2768, 2721, Koordinaten 
602.275/ 185.285; Landwirtschaftszone.
Hauptmasse: gemäss Bauplänen.
Bauart und Baumaterialien: Oberboden 
und Unterboden (Aushubmaterial Hori-
zont-B).
Gewässerschutzmassnahme: Boden-
schutzverfahren.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Rüeggisberg
Auflage- und Einsprachefrist: 17. Mai 
2021.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
 Rüeggisberg, 9. April 2021.
 Namens der
 Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Gemeindeverwaltung Rüeggisberg.

Baupublikation
Gesuchsteller: Mader-Pulfer Christian und 
Marlise, Dorfstrasse 2, 3088 Rüeggisberg.
Projektverfasser: baukonzept zwahlen ag, 
Buchershaltenweg 34, 3157 Milken.
Bauvorhaben: Umbau und Sanierung 
Wohnhaus / Neubau Carport.

Standort: Rüeggisberg, Feldweg 
23; Parzelle Nr. 1348; Koordinaten 
600.414/185.745; Wohnzone W2.
Hauptmasse: gemäss Bauplänen.
Bauart und Baumaterialien: Beton/Mau-
erwerk bestehend, Abrieb beige/grau, 
Satteldach 20°, Tonziegel/PV-Anlage.
Beanspruchte Ausnahmen: Art. 13 Abs. 
2 GBR; Unterschreiten des Strassenab-
standes.
Gewässerschutzmassnahme: Ableiten in 
Gemeindekanalisation.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Rüeggisberg
Auflage- und Einsprachefrist: 24. Mai 
2021.
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
Rüeggisberg, 15. April 2021.
Namens der
 Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Gemeindeverwaltung Rüeggisberg

 RÜSCHEGG

Sanierungsprojekt Eywald-Gustern-
strasse und Wassertransportleitung 
Gustern-Eywald
Am 3. Mai 2021 startet die Gemeinde 
Rüschegg mit dem Sanierungsprojekt 
bei der Eywald-Gusternstrasse und der 
Wassertransportleitung Gustern-Eywald. 
Die Arbeiten werden über mehrere Mo-
nate hinweg bis in den Herbst dauern.
In einer ersten Phase werden im unteren 
Bereich Arbeiten an den Strassenentwäs-
serungen ausgeführt. In der zweiten Pha-
se wird die neue Wassertransportleitung 
zwischen Gustern und Eywald erstellt. Bei 
der dritten Phase sind etappierte Belags-
arbeiten bei der Strasse vorgesehen.
Während der Bauzeit ist im Bereich von 
der Abzweigung beim Skiliftparkplatz 
und dem alten Reservoir Gustern mit Ver-
kehrsbehinderungen zu rechnen. Bei tem-
porären Sperrungen werden wir Sie über 
deren Dauer und allfällige Umleitungen in-
formieren. Dazu wird bei der Abzweigung 
beim Skiliftplatz eine Informationstafel 
eingerichtet. Weitere Informationen sind 
jeweils auch auf unserer Homepage www.
rueschegg.ch unter der Rubrik „Aktuelles/
News“ zu finden. Nähere Informationen 
sind ebenfalls vor Ort von den Mitarbeitern 
der Frutiger AG erhältlich.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und 
stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Ver-
fügung.

Bauverwaltung Rüschegg

Baupublikation
Gesuchsteller: Hostettler Markus + Heidi
Obergambach 259
3153 Rüschegg Gambach
Projektverfasser:
GLB Berner Mittelland, Adrian Herren, 
Sensemattstr. 150, 3174 Thörishaus
Bauvorhaben:
Sanierung Stöckli und Neubau Heizung  
Standort:  
Obergambach, 3153 Rüschegg Gambach
Parzelle Nr. 864
Gebäude Nr. 260
Zone LWZ
Nachgesuchte Ausnahmebewilligungen:
RPG Art. 24c; Bauvorhaben ausserhalb 
des Baugebietes
BauV Art. 67 Abs. 1; Unterschreitung der 
erforderlichen Raumhöhe
Gewässerschutzmassnahmen:
Schmutzwasser bestehende Jauchegru-
be, Meteorwasser best. Flurleitungen
Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Rüschegg, Hirsch-
horn 298a, 3153 Rüschegg Gambach
Auflage- & Einsprachefrist bis & mit:
17. Mai 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
Profile verwiesen. Einsprachen und 
Rechtsverwahrungen sind schriftlich und 
begründet innerhalb der Auflagefrist ein-
zureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich. Lastenausgleichs-
ansprüche, die der Bewilligungsbehörde 
innert der Einsprachefrist nicht angemel-
det werden, verwirken (Art. 31 BauG). 

Rüschegg, 9. April 2021
Bauverwaltung Rüschegg

SCHWARZENBURG

BELAGSEINBAU BEIM ALLMENDWEG
Aufgrund der starken Nutzung des All-
mendwegs hat sich die Gemeinde 
Schwarzenburg dazu entschlossen, bei 
dieser Strasse einen Belagseinbau vor-
zunehmen. Dieser findet nach Baupro-
gramm vom 3. Mai 2021 bis 12. Mai 2021
statt. Es kann aufgrund der Witterung zu 
Terminver-schiebungen kommen. 

Während den Bauarbeiten wird die Durch-
fahrt erschwert sein und mit Wartezeiten 
ist zu rechnen. Bitte beachten Sie die 
Signalisation vor Ort. Am Tag des Be-
lagseinbau ist der Allmendweg gesperrt. 
Dies wird ebenfalls vor Ort ausgeschildert. 

Die Gemeinde Schwarzenburg dankt Ih-
ren Einwohnern für das Verständnis und 
die Geduld während den Bauarbeiten.

Bei allfälligen Fragen können Sie sich ger-
ne unter der Telefonnummer 031 734 00 
50 an die Bauverwaltung Schwarzenburg 
wenden. 

Bauverwaltung Schwarzenburg

Projektverfassende:  Krieger AG, Rüt-
mattstrasse 6, 6017 Ruswil
Bauvorhaben: Projektänderung zum 
Gesamtbauentscheid vom 9. November 
2020: 
- Einbau Fenster Südwestfassade
- Ein Teil der Stützmauer versetzen
- Extensive Dachbegrünung, Südostfas-
sade
Standort: Thalgutstrasse 51b, 3116 Kirch-
dorf, Parzellen Nr. 130 / 1
Zonen: Landwirtschaftszone, Gewässer-
schutzbereich Au
Beantragte Ausnahme:  Bauen ausserhalb 
des Baugebietes (Art. 24 RPG)
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 24. Mai 
2021
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsak-
ten verwiesen. Einsprachen und Rechts-
verwahrungen sowie Lastenausgleichs-
ansprüche sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 19. April 2021
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

Baupublikation
Bauherrschaft: Pia Riesen, Hauenen 44a, 
3126 Gelterfingen
Projektverfassende: Stalder Haustechnik 
AG, Schulhausstrasse 9, 3672 Oberdiess-
bach
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch 
Luft- Wärmepumpe, aussen aufgestellt
Standort: Hauenen 44a, 3126 Gelterfin-
gen, Parzelle Nr. 541
Zonen: Wohnzone W2, Gewässerschutz-
bereich üB
Schutzzone: Keine
Beantragte Ausnahmen: Keine
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 24. Mai 
2021
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
und die aufgestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Einsprachefrist im Doppel bei der 
Gemeindeverwaltung Kirchdorf einzurei-
chen.
In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 13. April 2021
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

Baupublikation
Bauherrschaft: Andreas und Olivia Reus-
ser, Sonnhalde 7, 3116 Kirchdorf
Projektverfassende: Müller + Hänni AG, 
Postgässli 1, 3662 Seftigen
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch 
Luft/Wasser-Wärmepumpe Split, aus-
sen aufgestellt
Standort: Sonnhalde 7, 3116 Kirchdorf, 
Parzelle Nr. 793/1
Zonen: Mischzone M2, Gewässerschutz-
bereich üB
Schutzzone: Ortsbilderhaltungsperime-
ter, ISOS-national
Beantragte Ausnahmen: Keine
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 24. Mai 
2021
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
und die aufgestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Einsprachefrist im Doppel bei der 
Gemeindeverwaltung Kirchdorf einzurei-
chen.

In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 13. April 2021
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf



Der Anzeiger   G Ü R B E T A L  |  L Ä N G E N B E R G  |  S C H W A R Z E N B U R G E R L A N D Seite 5 | 22. April 2021 | Nr. 16

–20

–20

–20

–20–21

–21

–21

–23

–23

–26

–29

–30

–25
–34

–32

–25
–32

(J
ah

rg
an

gs
än

de
ru

ng
 v

or
be

ha
lt

en
)

1.50 1.60

12.– 2.65

3.50

3.60

4.204.70

5.50

7.90

9.90

9.90

9.95

1.50 12.60

2.90

3.60

6.70

6.90

7.60 7.70

statt 14.05

statt
9.–

statt
7.95

statt
9.90

statt 4.90

statt 1.95

statt
2.20

statt 14.30

statt
14.90

statt
8.40

statt 6.95

statt
3.60

statt 5.30

statt
4.50

statt 14.70
statt 15.60

statt 5.95

statt 4.45 statt 2.–

statt 3.35 statt 9.90

Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 19.4. bis Samstag, 24.4.21

AGRI NATURA 
SPECKWÜRFELI
per 100 g

ALWAYS
div. Sorten, z.B.
Slipeinlage normal, 76 Stück

EMMENTALER MILD AOP 
PORTION
250 g

EMMI 
ENERGY MILK
div. Sorten, z.B.
Erdbeer, 3,3 dl

HEINEKEN BIER
Dose, 6 x 50 cl

HERO 
DELICIA KONFITÜREN
div. Sorten, z.B.
Himbeeren, 320 g

KAMBLY 
BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Bretzeli, 450 g

KRÄUTER FRISCH
Herkunft siehe Verpackung, 
Bund

MAGNUM
div. Sorten, z.B.
Almond, 6er-Pack

NESCAFÉ 
DOLCE GUSTO
div. Sorten, z.B.
Caffè lungo, 16 Kapseln

OVOMALTINE 
CRISP MÜESLI
2 x 500 g

RAMATI-TOMATEN
Schweiz, per kg

RIVELLA
div. Sorten, z.B.
rot, 6 x 1,5 l

ROSATO DI TOSCANA 
IGT
Italien, 75 cl, 2019

VOLG 
EIER-TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Hörnli, 500 g

AGRI NATURA 
SCHWEINSSTEAK
mariniert, per 100 g

THOMY MAYONNAISE
div. Sorten, z.B.
à la française, 2 x 265 g

BERTOLLI OLIVENÖL
div. Sorten, z.B.
extra vergine, 1 l

FINI BIRCHERMÜESLI
ohne Zucker, 2 x 500 g

GOURMET 
KATZENNASSNAHRUNG
Gold Pastete, 4 x 85 g

MINOR SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Praliné-Stängel, 10 x 22 g

MUNZ/MINOR SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Glückskäferli, Beutel, 150 g

ROSÉ THON
div. Sorten, z.B.
in Öl, 4 x 155 g

VOLG PASTASAUCEN
div. Sorten, z.B.
Napoli, 420 g

VOLG TROCKENFRÜCHTE
div. Sorten, z.B.
Mango getrocknet, 150 g

4.30
statt 5.80

3.20
statt 4.70

1.90
statt 2.90 3.90

statt 5.20

STELLENMARKT Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir

Zimmermann / Zimmerin EFZ
Ihr Aufgabenbereich: allgemeine Zimmerarbeiten

Sie bringen mit:
- Zuverlässige, selbständige Arbeitsweise
- Freundlicher Umgang mit den Mitarbeitern und Kunden
- Führerausweis Kat. B.
- Staplerausweis
- Einige Jahre Berufserfahrung
- Deutschsprachig

Wir bieten:
- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
- Spannende Aufgaben und Projekte
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

schriftliche Bewerbung an: 
Kaiser Holzbau, Kirchackerweg 31, 3122 Kehrsatz
Kaiser-Holzbau@bluewin.ch 051891J

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Sanitärinstallateur EFZ, Teamleiter

Ihre Aufgaben:
- Ausführen von Um- und Neubauprojekten

- Service- und Reparaturarbeiten

-  Unterstützung der Geschäftsleitung und Stellvertretungen 
in den Wasserversorgungsgebieten

Ihr Profil:
-  Sie haben eine Ausbildung als Sanitärinstallateur absolviert 

und haben Erfahrung im Bereich Wasserversorgung sowie 
Teamleitung oder möchten sich gerne in diese Richtung 
weiterbilden.

-  Sie sind sich gewohnt selbständig zu arbeiten und führen 
auch gerne Servicearbeiten aus.

-  Sie sind offen und kommunikativ und können gut mit Kun-
den umgehen, können aber auch bei Um- und Neubauten 
tatkräftig mithelfen

-  Sie besitzen einen Führerausweis der Kategorie B

Was wir Ihnen bieten:
-  Vielseitige Arbeiten im ganzen Sanitärbereich

-  Eigenes vollausgerüstetes Firmenfahrzeug

-  Ein kollegiales Team, das Sie unterstützt

-  Diverse Weiterbildungsmöglichkeiten

-  Einen sicheren Arbeitsplatz in einem KMU mit persönlichem 
Umfeld und respektvollem Umgang

-  Zeitgemässe Entlöhnung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!

Schmid SSB GmbH, Spenglerei Sanitär Blitzschutz, Allmend-
strasse 23, 3127 Mühlethurnen, Telefon 079 955 04 82, 
schmidssb@bluemail.ch

051955J

Wir suchen per sofort oder nach Ver-
einbarung einen 

Chauffeur für Post- 
und Kippertransporte 

MARTIN
LÄDERACH AG WORB
Transporte und Brennstoffe

Sie haben den Führerausweis 
 Kategorie C und den Fahrerquali-
fizierungsnachweis!
Sie können sich in Deutsch aus-
drücken und schreiben!
Sie sind Teamfähig, pflichtbewusst, 
zuverlässig und besitzen gute 
 Umgangsformen.
In hektischen Zeiten lassen Sie sich 
nicht aus der Ruhe bringen!

Dann senden Sie uns Ihr Bewerbungs-
dossier an Herrn Läderach Christof, 
der gerne auch allfällige Fragen be-
antwortet, oder rufen einfach an!

Martin Läderach AG
Transporte
Postfach
3076 Worb      
oder per Mail an claederach@mlag.ch

21
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K

Unser Fabrikationsprogramm erstreckt sich vom kleinen Laserteil bis 
zum grossen Behälter in Spezialmetallen.

Wir bieten Fachleuten mit Erfahrung in der Metallverarbeitung die 
Möglichkeit, sich innerhalb unseres Unternehmens eine zukunfts-
orientierte Dauerstelle aufzubauen.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir einen

Mitarbeiter  
Blechbearbeitung 100%
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
– CNC/CAM Programmierung und Bedienung des Lasers 
 und der Abkantpressen
– Instandhaltung der Maschinen
– Mitarbeit in der Schlosserei oder Mechanik

Sie bringen folgende Ausbildungen und Erfahrungen mit:
– Abgeschlossene Lehre als Anlagen- und Apparatebauer  
 oder ähnliche Ausbildung
– Erfahrung in der Blechverarbeitung
– Gute PC- Kenntnisse, CAD Erfahrung 2D oder 3D
– Selbstständiges Arbeiten nach Zeichnungen
– Teamfähigkeit, Flexibilität und positive Arbeitseinstellung

Das dürfen Sie erwarten:
– Systematische Einführung in Ihre neue Aufgabe
– Eine verantwortungsvolle- und abwechslungsreiche Tätigkeit
– Zeitgemässe und leistungsgerechte Anstellungsbedingungen

Fühlen Sie sich angesprochen?
Rufen Sie uns an, oder senden Sie Ihre Bewerbung an:

Berger Apparatebau AG
Glättemühleweg 24, 3613 Steffisburg, 
Telefon 033 439 47 47 / della_rossa@berger-steffisburg.ch 
www.berger-steffisburg.ch

A p p a ra t e b a u  AG A p p a ra t e b a u  AG 

BERGERBERGER

5662515Schreiner / Bodenleger
für Rep., Umbau, Böden, Laminat, 
Parkett, Lino, PVC. Verlege auch 
Ihren gekauften Boden, Montagen

Mobil 079 356 49 70
DUO214589
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Auflage- und Einsprachefrist: 
bis und mit 14. Mai 2021 
Auflagestelle: Gemeinde Schwarzenburg, 
Bernstrasse 1, 3150 Schwarzenburg 
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
Markierung/Verpflockung verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG). 
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG). 
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Keller Hans Peter und 
Daniela, Rütiweg 8, 3150 Schwarzenburg
Projektverfasser: Keller Ingenieure AG, 
dipl. Bauingenieure, Dorfplatz 20, 3150 
Schwarzenburg
Bauvorhaben: Sanierung Wohnteil, Däm-
mung der Gebäudehülle, Einbau Toilette 
im EG, Abbruch Kamin, Einbau Schwe-
denofen mit neuem Kamin, Ersatz Fenster
Standort: Parz.-Nr. 216, Rüttiweg 8, 3150 
Schwarzenburg Zone: Landwirtschafts-
zone 
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Schmutzwasser: Anschluss an pro-
visorische Klärgrube bestehend
Meteorwasser: Das Oberflächenwasser 
wird vor Ort versickert.
Beanspruchte Ausnahmen: 
- Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 
24 ff. RPG)
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 3150 
Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 24. Mai 
2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg, 
einzureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 15. April 2021
Die Bauverwaltung

 THURNEN

Serverwechsel Gemeindeverwaltung
Infolge Serverwechsel bleibt die Gemein-
deverwaltung am 29.04.2021 den ganzen 
Tag geschlossen (Schalter und Telefon). 
Steuererklärungen, Baugesuche und wei-
tere Unterlagen können Sie im Briefkasten 
deponieren. Per Mail an info@thurnen.ch 
können Sie allfällige Anliegen melden, wir 
werden Sie ab dem 03.05.2021 kontak-
tieren.
Schalteröffnungszeiten Woche vom 
26.4.2021 bis 30.4.2021
- Montag, 26.4.2021, 9.30 – 11.30 Uhr
-  Dienstag, 27.4.2021, 9.30 – 11.30 Uhr und 

16 Uhr bis 18 Uhr
-  Mittwoch, 28.4.2021, 9.30 – 11.30 Uhr
- Donnerstag 29.4.2021 geschlossen
- Freitag, 30.4.2021 geschlossen
Erweiterte Telefonzeiten je nach Verfüg-
barkeit der Mitarbeitenden
Ab dem 3.5.2021 gelten die bisherigen 
(coronabedingt reduzierten) Schalteröff-
nungszeiten.
Wir danken der Bevölkerung für das Ver-
ständnis.
 Gemeindeverwaltung Thurnen

 TOFFEN

Wasserversorgung; Ersatz Steuerung; 
Verpflichtungskredit: Fakultatives Re-
ferendum
Die bisherige Steuerung der kommunalen 
Wasserversorgung soll weiter moderni-
siert werden. Dadurch können zukünftig 
die kantonalen Vorgaben noch optimaler 
erfüllt werden (u. a. Lebensmittelinspek-
torat). Hierfür hat der Gemeinderat einen 
Verpflichtungskredit von 115 000 Franken 
genehmigt. 
Zu diesem Geschäft besteht nach Artikel 
42 der Gemeindeordnung die Möglichkeit, 
mit einem Referendumsbegehren die Ge-
schäftsbehandlung an der Gemeindever-
sammlung zu erwirken. Innert 30 Tagen, 

das heisst bis 23.5.2021, können mindes-
tens fünf Prozent der Stimmberechtigten 
unterschriftlich verlangen, dass das Ge-
schäft der Gemeindeversammlung vor-
gelegt wird (fakultatives Referendum). Im 
Zeitpunkt des Gemeinderatsbeschlusses 
sind in kommunalen Angelegenheiten 
1891 Stimmberechtigte verzeichnet. Das 
Erfordernis an Unterschriften orientiert 
sich an der Zahl der Stimmberechtigten 
im Zeitpunkt der Prüfung des Zustande-
kommens des Referendumsbegehrens. 
Die Geschäftsakten liegen in der Gemein-
deverwaltung Toffen, Bahnhofstrasse 1 
(Toffen) zur Einsichtnahme auf. Ein allfäl-
liges Referendumsbegehren ist einzurei-
chen an: Einwohnergemeinde Toffen, Ge-
meinderat, Bahnhofstrasse 1, 3125 Toffen.
 Der Gemeinderat

 WALD

Öffentliche Bekanntmachung
Ortsplanungsrevision Wald BE; Bau-
reglement und Zonenplan
Genehmigung und Inkraftsetzung
Das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung hat die von der Einwohnergemein-
de Wald BE am 28. November 2019 be-
schlossene Ortsplanungsrevision inkl. 
der vom Gemeinderat am 18. November 
2020 beschlossene geringfügige Ände-
rung nach Art. 122 Abs. 7 BauV in An-
wendung von Art. 61 Baugesetz vom 9. 
Juni 1985 mit Datum vom 25. März 2021 
genehmigt. Mit dem Genehmigungsbe-
schluss wurden von Amtes wegen keine 
Änderungen vorgenommen.
Das Baureglement und der Zonenplan 
Siedlung und Landschaft treten vorbe-
hältlich allfälliger Beschwerden am 1. Mai 
2021 in Kraft.
Die Unterlagen stehen bei der Gemeinde-
verwaltung, beim Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland und beim Amt für Ge-
meinden und Raumordnung, jedermann 
zur Einsichtnahme offen. Die Unterlagen 
sind zudem online unter www.wald-be.ch 
abrufbar.
 Zimmerwald, 19. April 2021
 Der Gemeinderat

Anpflanzen und Zurückschneiden von 
Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und 
landwirtschaftlichen Kulturen an öf-
fentlichen Strassen
Die Strassenanstösser werden ersucht, 
bezüglich Bepflanzungen und Einfriedun-
gen an öffentlichen Strassen folgende 
Hinweise auf die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu beachten:
1.  Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, 

die zu nahe an Strassen stehen oder in 
den Strassenraum hineinragen, gefähr-
den die Verkehrsteilnehmenden, aber 
auch Kinder und Erwachsene, die aus 
verdeckten Standorten unvermittelt 
auf die Strasse treten. Zur Verhinde-
rung derartiger Verkehrsgefährdungen 
schreiben das Strassengesetz vom 4. 
Juni 2008, Art. 73 Abs. 2, Art. 80 Abs. 
3 und Art. 83 und die Strassenverord-
nung vom 29. Oktober 2008, Art. 56 
und 57, unter anderem vor:

-  Der seitliche Abstand zum öffentlichen 
Verkehrsraum muss mindestens 50 cm 
betragen.

-  Der freizuhaltende Luftraum über der 
Strasse beträgt 4.50 m.

-  Der freizuhaltende Luftraum über Geh- 
und Radwegen beträgt 2.5 m.

-  Die Wirkung der Strassenbeleuchtung 
darf nicht beeinträchtigt werden.

-  An unübersichtlichen Strassenstel-
len dürfen Einfriedungen (Hecken, 
Sträucher etc.) und Zäune die Fahrbahn 
um höchstens 60 cm überragen.

-  Einfriedungen und Zäune müssen bis zu 
einer Höhe von 1.20 m einen Strassen-
abstand von 50 cm ab Fahrbahnrand 
einhalten. Sind sie höher, so müssen 
sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt 
werden.

-  Der Geltungsbereich erstreckt sich 
auch auf bestehende Pflanzen.

2.  Die Strassenanstösser werden hier-
mit aufgefordert, die Äste und andere 
Bepflanzungen bis zum 31. Mai 2021
und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls 
erneut auf das vorgeschriebene Licht-
mass zurückzuschneiden.

An unübersichtlichen Strassenstellen sind 
Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtne-
rische und landwirtschaftliche Kulturen 
in einem genügend grossen Abstand
gegenüber der Fahrbahn anzupflanzen, 
damit sie nicht zurückgeschnitten bzw. 
vorzeitig gemäht werden müssen.
Die Grundeigentümer entlang von Ge-
meindestrassen und von öffentlichen 
Strassen privater Eigentümer haben Bäu-
me und grössere Äste, welche dem Wind 
und den Witterungseinflüssen nicht genü-
gend Widerstand leisten und auf die Ver-
kehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu 
beseitigen. Sie haben die Verkehrsfläche 
von heruntergefallenem Reisig und Laub 
zu reinigen. Entlang von Kantonsstras-
sen sind ebenfalls die Grundeigentümer 
verantwortlich (Ausnahme: vorsorgliche 
Waldpflege).
3.  Nicht genügend geschützte Stachel-

drahtzäune müssen einen Abstand von 
2 m vom Fahrbahnrand bzw. 50 cm von 
der Gehweghinterkante einhalten.

4.  Bei Missachtung der obgenannten 
Bestimmungen werden die Organe 
der Strassenbaupolizei auf Kosten der 

Sanierung Vorplatz Werkhof (Sammel-
stelle Pöschen)
Um zukünftig einen sicheren Betrieb für 
den Werkhof der Gemeinde Schwarzen-
burg zu garantieren, wird der Vorplatz der 
Mehrzweckanlage Pöschen saniert. Dies 
führt zu vorübergehenden Änderungen für 
die Entsorgung bei der Sammelstelle Pö-
schen. Alle Sammelanlagen ausserhalb 
des Zaunes werden während dieser Zeit 
auf dem Parkplatz beim Fussballplatz Pö-
schen zu finden sein. 

Die Arbeiten werden gemäss Baupro-
gramm vom 13. April 2021 bis am 5. Mai 
2021 ausgeführt werden. Es kann jedoch 
witterungsbedingt zu Verschiebungen im 
Programm kommen. 

Die Sammelstelle Pöschen wird wäh-
rend der gesamten Zeit zu den normalen 
Öffnungszeiten (Donnerstagnachmittag 
und Samstagvormittag) geöffnet sein. 
Ausnahmen bilden die anstehenden Fei-
ertage im Mai. 

Die Gemeinde Schwarzenburg dankt 
Ihren Einwohnern für das Verständnis 
während der Bauzeit und für die Geduld, 
wenn es zu etwas längeren Wartezeiten 
kommen sollte. 

Bei allfälligen Fragen steht Ihnen die Bau-
verwaltung Schwarzenburg unter der Te-
lefonnummer 031 734 00 50 gerne zur 
Verfügung. 

Bauverwaltung Schwarzenburg

Öffentliche Auflage des Vermessungs-
werkes Schwarzenburg Los 6
Das nördliche Gemeindegebiet zwischen 
Sense und Schwarzwasser (“Niederteil“) 
nordöstlich von Lanzenhäusern wurde 
neu vermarkt und vermessen. Das Ge-
biet beinhaltet die Baugebiete Aekenmatt, 
Steinenbrünnen, Wagerten und Hellstätt 
sowie die Spezialzonen Schwarzwasser-
brücke, Ried, Trunggli-Leen und das land-
wirtschaftliche Kulturland und die Wald-
gebiete an den Abhängen zu Sense und 
Schwarzwassergraben. Die Grenzpunkte 
innerhalb der Wälder wurden nicht neu 
vermarkt und nicht neu gemessen, son-
dern aufgrund von bestehenden Vermes-
sungsunterlagen neu berechnet. Dieses 
verhältnismässig kostengünstige, ver-
einfachte Verfahren wurde vom Kanton 
vorgeschlagen und vom Gemeinderat be-
stätigt und berücksichtigt den relativ tie-
fen Bodenwert des Waldes. Alle nicht be-
gangenen und gemessenen Grenzpunkte 
wurden als nicht exakt definiert und unver-
sichert attributiert. Die alten Grenzzeichen 
wurden nicht entfernt. Die vorhandenen 
Grenzpunkte mit entsprechendem Grenz-
zeichen können weiterverwendet werden, 
aber im Zweifelsfall wird die Richtigkeit 
des Plans für das Grundbuch vermutet 
(Art. 668 Abs.2, ZGB)
Auf der Homepage https://geozen.ch/de/
Info/Projekte/EE_Schwarzenburg_Los_6 
ist der Perimeter der Ersterhebung er-
sichtlich.
Die Vermarkung, der Plan für das Grund-
buch, der Nomenklaturplan Nr. 4 mit zuge-
hörigem Namenverzeichnis für die ganze 
Gemeinde und die weiteren zum Zwecke 
der Grundbuchführung erstellten Auszüge 
aus den Daten der Amtlichen Vermessung 
liegen
vom 19. April bis 18. Mai 2021
bei der Bauverwaltung Schwarzenburg 
öffentlich auf (kantonales Geoinformati-
onsgesetz KGeoIG, Artikel 38). Während 
der Dauer der Auflage können Teile der 
Auflageakten ebenfalls unter dem oben 
erwähnten Link eingesehen werden.
Zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage 
sind keine Mutationen hängig.
Wer in seinen schutzwürdigen Interessen 
betroffen ist, kann sich am Verfahren be-
teiligen, indem er während der Auflagefrist 
bei der Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
Postfach 68, 3150 Schwarzenburg schrift-
lich auf Fehler und Mängel der Vermes-
sung aufmerksam macht (KGeoIG, Artikel 
39).
Am 03. Mai 2021 von 14.00 bis 17.00 Uhr 
wird Herr Nicolà Sarott, Ingenieur-Geo-
meter im Sitzungs-zimmer der Bauver-
waltung zur Auskunftserteilung anwe-
send sein.
Nach Erledigung der Einwendungen wird 
das Vermessungswerk durch das Amt für 
Geoinformation des Kantons Bern geneh-
migt. Der Plan für das Grundbuch erlangt 
alsdann die Eigenschaft einer öffentlichen 
Urkunde gemäss Artikel 9 des Zivilgesetz-
buches (Verordnung über die Amtliche 
Vermessung VAV, Artikel 29).

Schwarzenburg, 08. April 2021
Die Bauverwaltung

Baupublikation
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde 
Schwarzenburg, p.A. Bauverwaltung, 
Marco Heiniger, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg
Projektverfasserin: Keller Ingenieure AG, 
Paul Keller, Dorfplatz 20, 3150 Schwar-
zenburg 
Bauvorhaben: Neubau Trinkwasserlei-
tung (Ersatz) und Hydrant, Abbruch der 
bestehenden Leitungsführung 
Standort: Stengeli, Oberes Stengeli, 3150 
Schwarzenburg, Parzellen-Nrn. 4780, 
635, 141, 394, Zone: Bauernhofzone, 
Wohn- und Arbeitszone WA3, W3, Stras-
senareal, UeO Taan/Stengeli 
Koordinaten: 2’592’345 / 1’184’920
Gewässerschutzbereich Au 
Ausnahme: Unterschreiten Strassenab-
stand (Art. 80 SG i.V.m. Art. 81 SG) 

Grundeigentümer das Verfahren zur 
Wieder-herstellung des rechtmässigen 
Zustandes einleiten.

 Bau- und Betriebskommission Wald

BURGERGEMEINDEN

Belp

Ordentliche Versammlung der Bur-
ger-gemeinde Belp, Montag, 10. Mai 
2021, 20 Uhr, Forsthaus Weierboden
Traktanden:
1.  Protokoll der ordentlichen Burgerge-

meindeversammlung vom 7. Dezember 
2020; Kenntnisnahme der Genehmi-
gung durch Burgerrat

2.  Jahresrechnung 2020; Genehmigung 
und Kenntnisnahme Revisionsbericht

3.  Datenschutzbericht; Berichterstattung 
Rechnungsprüfungskommission

4.  Entschädigungs-, Spesen- und Ge-
bührenregulativ, Ansätze 2022 / 2023; 
Genehmigung

5. Verschiedenes
Informationen betreffend Covid 19
Unter Berücksichtigung der geltenden 
Vorschriften hat die Burgergemeinde ein 
Schutzkonzept für die Versammlung erar-
beitet. Das Schutzkonzept wurde mit der 
persönlichen Einladung an alle Stimmbe-
rechtigten versandt. Die Teilnehmenden 
werden registriert und es gilt eine Mas-
kenpflicht. Auf einen Imbiss und Getränke 
wird verzichtet. 
Amtliche Publikation, Protokollaufla-
ge/Einsichtnahme und Rechtsmittel-
belehrung
Amtliche Publikation
Die amtliche Publikation der Burgerge-
meindeversammlung erfolgt am Donners-
tag, 22. April und 6. Mai 2021 im Anzeiger 
Gürbetal – Längenberg - Schwarzenbur-
gerland.
Protokollauflage und Einsichtnahme
Das Protokoll der ordentlichen Burgerge-
meindeversammlung liegt vierzehn Tage 
nach der Versammlung vom 24. Mai bis 
zum 22. Juni 2021 (während dreissig 
Tagen) im Sekretariat, Aeppenried 638, 
Belp, öffentlich zur Einsichtnahme auf. Die 
Einsichtnahme kann nach telefonischer 
Anmeldung bei Mercédès Bachmann, 
Telefon 031 819 48 39, jeweils am Diens-
tagabend von 18 bis 19.30 Uhr erfolgen.  
Wichtiger Hinweis: Das Protokoll wird auf 
Wunsch in schriftlicher Form zugestellt. 
Die Zustellung per E-Mail ist nicht möglich 
und eine Aufschaltung auf der Homepage 
erfolgt nicht!
Rechtsmittelbelehrung
Gegen die Abfassung kann innerhalb 
der Auflagefrist schriftlich und begrün-
det beim Burgerrat der Burgergemeinde 
Belp, p.A. Kurt Brönnimann, Alpenweg 8, 
3123 Belp, Einsprache erhoben werden.
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann 
innert 30 Tagen beim Regierungsstatt-
halteramt Bern-Mittelland, Ostermundi-
gen, Beschwerde erhoben werden. Die 
Beschwerdefrist beginnt am Tag nach der 
Gemeindeversammlung. Die Verletzung 
von Zuständigkeits- und Verfahrensvor-
schriften ist sofort zu beanstanden (Art. 
49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). 
Wer rechtzeitige Rüge pflichtwidrig un-
terlassen hat, kann gegen Wahlen und 
Beschlüsse nachträglich nicht mehr Be-
schwerde führen.
  Der Burgerrat

KIRCHGEMEINDEN

Rüeggisberg

Ordentliche Versammlung der Kirch-
gemeinde
Donnerstag, 27. Mai 2021, 20 Uhr in der 
Kirche

Traktanden: 
1.  Protokoll der Herbstversammlung vom 

26. November 2020

2.  Rechnung 2020

 Genehmigung

3.  Information Aussensanierung Kirche

4.  Verschiedenes

Anschliessend an die Versammlung stellt 
das KUW-Team das überarbeitete Kon-
zept (Kirchliche Unterweisung für die 
Schüler) vor. Ebenfalls informieren wir 
über die Seniorenferien in Flims.

Das Protokoll liegt 30 Tage, die Rechnung 
2020 10 Tage vor der Versammlung in der 
Kirche auf. Die Unterlagen können auf der 
Homepage www.kirche-rueeggisberg.ch 
auch eingesehen werden.

Wir heissen alle Stimmberechtigten der 
Kirchgemeinde Rüeggisberg zu dieser 
Versammlung willkommen und freuen uns 
auf ein zahlreiches Erscheinen.

 Der Kirchgemeinderat

Zimmerwald

Ordentliche Kirchgemeindeversamm-
lung Montag, 17. Mai 2021, 20 Uhr in 
der Kirche
Traktanden:
1.  Genehmigung des Protokolls der Kirch-

gemeindeversammlung vom 9. Novem-
ber 2020

2.  Beratung und Genehmigung der Jah-
resrechnung 2020

3.  Schlussrechnung Kellerumbau Kirch-
gemeindehaus

4. Personelles/Demissionen/Wahlen
5. Verschiedenes
Zu dieser Versammlung sind alle Mitglie-
der der Landeskirche der evangelisch-re-
formierten Kirchgemeinde Zimmerwald 
herzlich eingeladen. 
Es gelten die üblichen BAG-Massnahmen 
(Maskenpflicht, Abstand, etc.).
Die Unterlagen sind auf unserer Home-
page www.kirche-zimmerwald.ch – Über 
uns – Publikationen abrufbar. Wir senden 
sie Ihnen aber auch gerne per Post oder 
Mail. Bitte kontaktieren Sie dazu das Se-
kretariat unter 031 812 00 82 oder sekre-
tariat@kirche-zimmerwald.ch. Die Doku-
mente werden ebenfalls im Sekretariat der 
Kirchgemeinde, Pfarrhausanbau sowie in 
den Verwaltungen der Gemeinden Wald 
und Niedermuhlern zur Einsichtnahme 
aufliegen. 

Der Kirchgemeinderat

Römisch-Kath. Kirche Thun

Kirchgemeindeversammlung, Diens-
tag, 25. Mai 2021 um 20 Uhr, im Pfarr-
saal Zentrum St. Martin, Martinstrasse 
7, 3600 Thun
Traktanden
1.  Protokoll der Versammlung vom 16. 

November 2020 (Information)

2.  Genehmigung Nachtragskredite 2020

3.  Jahresrechnung 2020

 - Genehmigung

4. Bericht der Datenaufsichtsstelle; 
 Genehmigung

5. Wahl Rechnungsprüfungsorgan

 - Vorschlag: ROD Schönbühl

6. Verschiedenes

- Informationen des Kirchgemeinderates

- Informationen der Pfarreien

- Umfrage

Die Unterlagen zu den Geschäften stehen 
während 30 Tagen vor der Kirchgemein-
deversammlung bei der Kirchgemeinde-
verwaltung, Kapellenweg 7, Thun, im Pfar-
reisekretariat St. Martin, Martinstrasse 7, 
Thun und im Pfarreisekretariat St. Marien, 
Kapellenweg 9, Thun, oder im Internet un-
ter www.kath-thun.ch zur Einsichtnahme 
zur Verfügung.

Beschwerden gegen Versammlungsbe-
schlüsse sind innert 30 Tagen nach der 
Kirchgemeindeversammlung schriftlich 
und begründet beim Regierungsstatt-
halteramt Thun einzureichen.

Zur Kirchgemeindeversammlung sind alle 
stimmberechtigten Kirchenmitglieder der 
Pfarreien St. Marien und St. Martin und 
Gäste eingeladen. Stimmberechtigt ist, 
wer das 18. Altersjahr zurückgelegt und 
seit 3 Monaten Wohnsitz in der Kirchge-
meinde hat und bei der Einwohnerkontrol-
le seiner Wohnsitzgemeinde registriert ist.

 Thun, 14.4.2021 
 Der Kirchgemeinderat

BEGRÄBNISGEMEINDE

Zimmerwald

Ordentliche Begräbnisgemeindever-
sammlung Montag, 17. Mai 2021, 20 Uhr 
im Anschluss an die Kirchgemeinde-
versammlung, in der Kirche
Traktanden:
1.  Genehmigung des Protokolls der Be-

gräbnisgemeindeversammlung 
 vom 9. November 2020
2.  Beratung und Genehmigung der Jah-

resrechnung 2020
3. Wahl/Demission 
4. Verschiedenes
Zu dieser Versammlung sind alle stimm-
berechtigten Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinden Wald und Niedermuhlern 
herzlich eingeladen.
Es gelten die üblichen BAG-Massnahmen 
(Maskenpflicht, Abstand, etc.).
Die Unterlagen sind auf der Homepage 
der Kirchgemeinde www.kirche-zimmer-
wald.ch – Über uns - Publikationen abruf-
bar. Wir senden sie Ihnen aber auch gerne 
per Post oder Mail zu. Bitte kontaktieren 
Sie dazu das Sekretariat unter 031 812 00 
82 oder sekretariat@kirche-zimmerwald.
ch. Die Dokumente werden ebenfalls im 
Sekretariat der Kirchgemeinde, Pfarr-
hausanbau sowie in den Verwaltungen der 
Gemeinden Wald und Niedermuhlern zur 
Einsichtnahme aufliegen. 
 Der Begräbnisgemeinderat

KIRCHLICHE ANLÄSSE

Evangelisch-reformierte Landeskirche

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; Gott 
aber sieht das Herz an.
 1. Samuel 16,7

B e l p - B e l p b e r g - To f f e n

Gottesdienst: Sonntag, 25. April, um 10 
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer René Schau-
felberger und Musikerin Renée Leanza in 
der reformierten Kirche Belp.

Anlässe der Kirchgemeinde: Bitte infor-
mieren Sie sich auf unserer Webseite oder 
im Sekretariat über unsere Veranstaltun-
gen. Danke für Ihr Verständnis!
Sekretariat: Dorfstrasse 34, 3123 Belp, 
Telefon 031 819 43 31, www.refbelp.ch
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G e r z e n s e e

Informieren Sie sich im reformiert, auf 
facebook.com/KircheGerzensee oder 
www.kirchegerzensee.ch

G u g g i s b e r g 

Am Sonntag, 25. April, findet in der Kirche 
Guggisberg kein Gottesdienst statt. 
Gerne verweisen wir auf die Gottesdiens-
te in unseren Nachbarkirchgemeinden. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Gemeindeseite reformiert. und auf unse-
rer Homepage www.ref-guggisberg.ch.

K i r c h d o r f

Abendgottesdienst Musik und Dankes-
worte zum Abschluss 30 Jahre Ju-
gendlager, Sonntag 25. April, 19 Uhr im 
KGH in Uttigen. Mit Pfarrer Samuel Glau-
ser. Orgel: Meret Kammer
Weitere Infos www.kirchdorf.ch

R i g g i s b e r g

Samstag, 24. April : Das regionale 
Taizé-Gebet ist abgesagt. Singen in der 
Kirche ist erst ab 25. April erlaubt.
Homepage: www.kirche-riggisberg.ch 

R ü e g g i s b e r g

Samstag, 24. April, 17 Uhr: Regionales 
Taizé-Gebet, Kirche Riggisberg.
Sonntag, 25. April, 10 Uhr: Gottesdienst
mit Pfr. Ueli Salvisberg und Organist Do-
minik Röglin.
Sonntag, 25. April, 17 Uhr: Lobpreisa-
bend mit Familie Kobel und Familie Ram-
seier.

R ü s c h e g g

Sonntag, 25.4.: 9.30 Uhr Goldene Konfir-
mation mit Pfrn. Monika Britt. Wir heissen 

speziell die ehemaligen Konfirmandinnen 

und Konfirmanden aus dem Jahre 1970+71 

willkommen. Mit musikalischer Begleitung. 

Predigtauto: T. Flühmann, Tel. 031 738 84 

50. Bitte am Vorabend zwischen 17.00 und 

18.00 Uhr anrufen.

Weitere Angaben unter: 

www.kirche-rueschegg.ch

S c h w a r z e n b u r g

Jeden Donnerstag, 19:00 Uhr, Chäppeli: 
I d Mitti cho. Eine besinnliche halbe Stun-
de für alle.
Sonntag, 25. April, 10:00 Uhr und 11:00 
Uhr, Kirche Wahlern: Tauf-Erinnerungs-
gottesdienst mit Pfrn. Evelyne Zwirtes, 
Pfrn. Bettina Schley und Markus Reinhard 
(Orgel). Wir bitten um Anmeldung bis am 
Freitag, 23. April, unter Tel. 031 731 42 23 
oder evelyne.zwirtes@kirche-schwarzen-
burg.ch. Predigtauto: Anmeldung am 
Sonntag, 08:00 – 09:00 Uhr, bei Martin 
Kasteler, Tel. 079 883 57 80.
Dienstag, 27. April, 14:00 Uhr, Kirchge-
meindehaus. Seniorennachmittag (ohne 
Zvieri). Geschichten und Märchen (Nah-
rung für die Seele) vorgetragen von Maria 
Zbinden. 
Die Plätze sind beschränkt, meldet euch 
bitte für den Seniorennachmittag unter 
Tel. 031 731 28 88 an.
Mittwoch, 28. April, 09:30 Uhr, Chäppe-
li: Fyre mit de Chlyne. Feier für Zwei- bis 
Fünfjährige in Begleitung, wir bitten um 
Anmeldung bis am 27. April unter: evelyne.
zwirtes@kirche-schwarzenburg.ch; bei 
zahlreichen Anmeldungen bieten wir eine 
zweite Feier um 10.15 an. Die Feier findet 
bei gutem Wetter grösstenteils draussen 
statt.
Donnerstag, 29. April, 11:30 Uhr, Kirch-
gemeindehaus: Seniorenessen mit Fahr-
dienst. ABGESAGT!
Die von Bund und Kanton vorgegebenen 
Schutzmassnahmen halten wir ein und die 
aktuellen Bestimmungen finden Sie auf 
der Homepage. 
Solange wir in dieser besonderen Lage 
sind, bitten wir Sie sich vor dem Besuch 
eines Anlasses im Anzeiger und auf der 
Homepage www.kirche-schwarzenburg.
ch/home über deren Durchführung zu in-
formieren.

T h u r n e n  u n d  B u r g i s t e i n

Männerstamm: Samstag, 24. April 09.15 
Uhr im EG vom TREFFPUNKT Mühlethur-
nen, Männer im spirituell offenen Ge-
spräch, Kontakt: Stefan Müller, 031 809 
40 20.
Letzter Gottesdienst der Predigtreihe: 
«Zum Leben befreit – wo steuere ich 
hin?» mit Taufe: Sonntag, 25. April, 10 
Uhr, Kirche Burgistein «Das Opfer Abra-
hams – Aufbruch in ein selbstbestimmtes 
Leben» (1. Mose 22, 1 – 19) Liturgie Pfr. 
Hansueli Ryser und Organistin Daniela 
Biedermann.
Chiuche-Taxi: Mit dem Chiuche-Taxi zum 
Gottesdienst, Anmeldung jeweils bis Frei-
tag 12 Uhr an 031 809 22 55.
Taizé-Feier: Sonntag, 25. April, 19 Uhr in 
der Kirche Kirchenthurnen, mit Maske, Pfr. 
Hansueli Ryser und Organistin Daniela 
Biedermann. 
Ganztägiger Ausflug/leichte Wande-
rung: Donnerstag, 29. April ins Oberba-
selbiet zur Kirschblüte - dies in die reiz-
volle Vorjuragegend von Wenslingen (typ. 
Baselbieterdorf). Kosten für Bahn/Post-
auto mit Halbtax-Abo ca. Fr. 50.-, Be-

sammlung Bahnhof Thurnen 8.15 Uhr. 
Höchstwahrscheinlich Pic-Nic mitneh-
men. Anmeldung bis spät. 27. April bei 
Marcel, 031 809 24 51.
Unser Notfalltelefon ist auch für seelsor-
gerliche Gespräche offen: 031 809 01 44
Aktuelles und weitere Informationen auch 
auf unserer Homepage: www.kirche-thur-
nen.ch

Z i m m e r w a l d 

Donnerstag, 22. April, Seniorenspazier-
gang Treffpunkt: 13.15 Uhr Parkplatz Kir-
che Zimmerwald. Von Niedermuhlern 
nach Hasli/Gürbetalweg. Es sind 15 Per-
sonen erlaubt und wir bitten um eine An-
meldung an Marianne Steffen Tel. 079 215 
04 38 
Sonntag, 25. April, 10 Uhr, Gottesdienst 
Kirche Zimmerwald, «Vergesst die Gast-
freundschaft nicht! Durch sie haben man-
che, ohne es zu wissen, Engel beher-
bergt.» (Hebr. 13,2) mit Pfrn. Susann 
Müller, Musik: Pia Messerli, Orgel
Fahrdienst bis am Vorabend zwischen 
17 und 19 Uhr anmelden bei Marianne 
Wild, Tel. 079 711 57 89
Donnerstag, 29. April, Zwärgeträff, 
8.45 – 10.45 Uhr, Kirchgemeindehaus,
Gemütliches Zusammensein mit Spiel- 
und Krabbelecke. Alle Eltern mit Kleinkin-
dern sind HERZLICH WILLKOMMEN! 
Auskunft gibt gerne Susann Müller Tel. 
031 812 00 80
Aktuelles unter www.kirche-zimmerwald.ch

R ö m i s c h - k a t h .  L a n d e s k i r c h e

Belp
Gottesdienst mit Eucharistiefeier,
Sonntag, 25. April, 10 Uhr.
Jugendgottesdienst, Sonntag, 25. April, 
19 Uhr
Kommunionfeier, Donnerstag, 29. April, 
9.15 Uhr.

Schwarzenburg
Donnerstag 22. April
19.00 Uhr „I d’Mitti cho“ im Käppeli
Donnerstag 29. April
19.00 Uhr „I d’Mitti cho“ im Käppeli
Weitere Infos: www.sanktjosefkoeniz.ch

Thun
Samstag, 24. April, 18.30 Uhr Gottes-
dienst in portugiesischer Sprache – Sonn-
tag, 25. April, 9 Uhr Gottesdienst in itali-
enischer Sprache, 11 Uhr Gottesdienst mit 
Eucharistiefeier – Dienstag, 27. April,
8.30 Uhr Gottesdienst mit Eucharistiefei-
er – Donnerstag, 29. April, 8.30 Uhr Got-
tesdienst mit Kommunionfeier.
Bitte beachten Sie die aktuellen Ein-
schränkungen und informieren Sie 
sich zeitnah über die Durchführung von 
Gottesdiensten und Anlässen auf un-
serer Homepage www.kath-thun.ch. 
Wir danken für Ihr Verständnis.

E v.  G e m e i n s c h a f t s w e r k

Belp, Rubigenstrasse 34
Donnerstag 2. April, 20 Uhr: Gebet
Sonntag 25. April, 10 Uhr: Gottesdienst
(mit Anmeldung)
Infos und Online Predigt unter www.
egw-belp.ch
Schwarzenburg. Wartgässli 6
Sonntag, 25. April, 09:30: Gebetszeit
10:00: Gottesdienst: «Eigenschaften ech-
ter Glaubensvorbilder»
Fahrdienst: Sarina Huber 079/268 55 94
Mehr auf: www.egw-schwarzenburg.ch

Uetendorf
www.egw-uetendorf.ch

E v.  m e t h o d i s t i s c h e  K i r c h e

Belp
mit Anmeldung (www.kircheambahnhof.ch)

Schlatt 
Sonntag, 25. April 2021, 9.30 Uhr: Gottes-
dienst, Adrian Trüssel, Kindergruppen

Schwarzenburg
Sonntag, 25. April 2021, 10.00 Uhr: 
theologische Vertiefung zum Monatsthe-
ma mit Anmeldung
Sonntag, 25. April 2021, 19.00 Uhr: 
Teenieclub
Mittwoch, 28. April 2021, 6.30 Uhr:
Frühgebet
www.emk-schwarzenburg.ch

F r e i e  E v a n g e l i s c h e  G e m e i n d e

Belp, Steinbachstrasse 25
www.feg-belp.ch
Samstag 24. April 19.30 Uh, Jugendgrup-
pe
Sonntag 25. April 10 Uhr, Gottesdienst 
T. Weiss
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke.  
Psalm 46.2

F r e i e  M i s s i o n s g e m e i n d e

Begegnungszentrum Münsingen, Säge-
gasse 11, www.bez-muensingen.ch
Sonntag, 25.04., 10 Uhr: Gottesdienst 
vor Ort / Livestream
Donnerstag, 29.04., 14 Uhr: Treffen 50 
Plus

G e m e i n d e  f ü r  C h r i s t u s

Belp Viehweide
Anmeldung und Auskunft: 031 819 06 64
Sonntag, 25. April, 9.30 und 11 Uhr: Got-
tesdienst
Mittwoch, 28. April, 20 Uhr: Bibelstunde

Guggisberg, Eigen
Sonntag, 25. April, 13.45 Uhr: Gottesdienst 
mit Voranmeldung
Voranmeldung und Auskunft: Telefon 079 177 
76 78
Dienstag, 27. April, 20 Uhr: Bibelbetrachtung
Niedermuhlern
Sonntag 25.April 2021, 14 Uhr: Gottesdienst
Auskunft: 031 819 39 64, www.gfc.ch

Heilsarmee

Kontakt-Telefon: V. Rudolf  
033 438 28 79 / 078 610 24 93

Neues Land Region Gantrisch

Sonntag, 25. April
10.00 Uhr Regio-Gottesdienst mit David 
Bucher. Lobpreis ab 09.45 Uhr. Kindergot-
tesdienste finden parallel gemäss Vorga-
ben BAG statt. Gottesdienstbesuch vor Ort 
ist nur über Anmeldung möglich (s. Home-
page). Man kann auch über Livestream 
(Youtube) teilnehmen (s. Homepage).
Dienstag, 27. April
20.00 Uhr Gesamt-Brennpunkt vor Ort und 
über Zoom (s. Infos).
Büro NLRG:  031 731 16 24
info@nlrg.ch www.nlrg.ch

E n d e  d e s   a m t l i c h e n  Te i l s

051876J

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unterhaltsarbeiten zwischen 

Bern Fischermätteli und 

Uetendorf während der Nacht 
 

Montag, 26. April bis Freitag, 30. April 

2021, je von 20.00 bis 6.00 Uhr des 

nächsten Tages. 
 

Die BLS führt zwischen Bern Fischermätteli und Ueten-

dorf Unterhaltsarbeiten am Gleis durch. Aufgrund des 

dichten Zugverkehrs und aus Gründen der Sicherheit 

muss nachts gearbeitet werden.  

Die Züge verkehren planmässig.  

 

Bei diesen Arbeiten wird es zu Lärmemissionen 

kommen. Wir organisieren die Arbeiten so, dass der 

Lärm auf ein Minimum reduziert wird.  Wir danken der 

betroffenen Bevölkerung für das Verständnis. 

 

Haben Sie Fragen? 

Unser Kundendienst ist täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr 

für Sie da.  

Telefon 058 327 31 32  

Kontaktformular www.bls.ch/kundendienst  

 

Freundliche Grüsse 

BLS Netz AG 
 

KAUFE 
GEBRAUCHTWAGEN
Motorräder, Busse und Lieferwagen. 
Gute Barzahlung, gratis Abholung.

Tel. 076 334 16 86 (auch SA und SO) 
www.topautodeal.ch

051900J

noss.ch

auch für Sekundar-

schülerInnen

Sc
hu

lz
en

tr
um

Infoveranstaltung

im Noss Schulzentrum
Schlösslistrasse 7, 3700 Spiez
Es ist keine Anmeldung erforderlich

 19:30 Uhr

9.  Schuljahr     (Real     und     Sek)

10.  Schuljahr     (Zwischenjahr)

Kauffrau/Kaufmann     EFZ

   (Schule     und     Praktikum)

Mittwoch

 28. April

Zu verkaufen

Dachziegel, zustand gut
Pferdegeschirr
Telefon: 031 809 22 48 051937J

Bezahle für

Abbruch- und 
Unfallwagen
Occasion-Autos
Kaufen wir bar

 Auto-
 ver wertung
 Gürbetal
 GmbH

3126 Kaufdorf,
Tel. 031 809 06 16

0
2

0
3

3
9

J

WOHNUNGEN 
LIEGENSCHAFTEN

ZU VERMIETEN

Oppligen
Zu vermieten per 1. April oder nach Ver-
einbarung in neu gebautem Rieghaus, 
15 Min. von Bern, 7 Min. von Thun

4½-Zimmer Parterre
helle schöne Wohnung, grosser Aus-
sensitzplatz, Laminat, Keramikböden, 
Dusche, Badewanne, WM - Tumbler, 
grosser Keller (Bastelraum)

Mietzins 1670.– Fr., Nebenkosten 
200.– Fr., Pauschal 1870.– Fr., AAP 50

Tel.: 033 345 34 35 051789J

grabenweg 3  |  3612 steffisburg  |  www. .churobau

general + totalunternehmung
bauwerkURO

Umbau Altbauliegenschaft Jg.1880

Exklusive 3½-Zimmerwohnungen

ERSTVERMIETUNG

An der ,Hintere Gasse 10 in Riggisberg

vermieten wir per sofort sanierte Altbau-

wohnungen. Wohnflächen 81 - 101 m2.

Mietzins inkl. Nebenkosten ab 1'830.00

Besichtigungen: Frau Künzli, 033 439 70 81

051925J

zu vermieten in Riggisberg im teilre-
novierten Bauernhaus im 1. Stock eine 
grosse

4 ½-Zimmer-Wohnung
ab sofort oder n. Vereinbarung, 

Mietzins 1350.– inkl. NK

079 689 69 07

Tel. 031 809 19 01, ab 17 Uhr 051950J

Alterssiedlung Zauggmatte
3123 Belp

Per 1. Juli 2021 oder nach  
Vereinbarung vermieten wir  
an der Mittelstrasse 10 A,

3½-Zimmer-Wohnung
im Erdgeschoss mit Gartensitzplatz 

– moderner Ausbau
– Parkettböden
– rollstuhlgängig
– Einstellhallenplatz

Nähere Auskunft erteilt Ihnen

Niederer AG, Ostermundigen
Telefon 031 340 55 02

www.zauggmatte.ch

WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27

685378D

13
81

21
D

051880J

 

 

 

Wir haben laufend freie Wohnungen an 

der Belpbergstr. 51/53 + Ahornweg 2/4 

 

2½–Zimmer-Wohnungen 

Mietzins ab mtl. CHF 1'470.- inkl. HK/NK 

 

3½–Zimmer-Wohnung 

Mietzins ab mtl. CHF 1'850.- inkl. HK/NK 

 

Bestens auch für Senioren geeignet. 

 

Grosszügige, lichtdurchflutete Grund-

risse, Parkettboden, barrierefreie 

Duschen, Balkon und Lift.  

Bushaltestelle direkt vor dem Haus.  

 

Weitere Auskünfte und detaillierte 

Unterlagen erhalten Sie gerne bei: 

 

i r m immobilien ag 
Bärenmatte 1 

3110 Münsingen 

031 311 11 32 

 

Zu vermieten:

In Schwarzenburg nähe Migros

2-Zimmer Wohnung 

im Erdgeschoss
Monatszins Fr. 800.00 inkl. NK

Tel. 079 213 01 46

Zu vermieten ab 1. August 2021  
Heitern, 3123 Belp 

2 Zimmerwohnung 
mit sep. Zugang zu Büro  
(od. Bastelraum) 
Mitbenützung: Sitzplatz mit sehr 
schöner Aussicht. 

Miete inkl. Nebenkosten Fr. 1150.– 

Mobile 079 324 84 46
215247

GESUCHT

Kirchdorf
Zu vermieten per sofort oder nach Ver-
einbarung in neu renoviertem Liebha-
berobjekt mit Terrassen

Dorfstrasse 5

4½-Zimmer, 1 Stock, 
100 m2

Mietzins 1450.– Fr., Nebenkosten 
230.– Fr., Pauschal 1680.– Fr.

4½-Zimmer-Dach-
wohnung, 100 m2

Mietzins 1450.– Fr., Nebenkosten 
230.– Fr., Pauschal 1680.– Fr.

Tel.: 033 345 34 35 0
5
1
7
8
8
J

Zu kaufen gesucht

EINFAMILIENHAUS
Darf auch ein bisschen abgelegener sein.

Telefon  027 473 10 02
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TRAUERANZEIGEN

Arche Bestattungen GmbH
Belp, Gürbetal, Kehrsatz
031 819 10 90
Köniz, Schwarzenburgerland 
031 971 04 33 
www.arche-bestattungen.chMaya VifianAnita Neuenschwander

Ein leises «Adieu» oder ein lautes 
«uf Wiederluege»? 
Bestimmen Sie, was sich für Sie richtig anfühlt.

039395J

047072J

Er hatte noch so viel vor,
doch die Krankheit kam ihm zu vor!

Traurig, doch mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir
Abschied von unserem lieben

Res Megert
14. September1943 – 17. April 2021

Er durfte nach langer Krankheit im Spital Riggisberg friedlich
einschlafen.

Die Trauerfamilien:
Elsbeth Megert-Urfer
Ursula Megert
Peter und Alice Megert-Rufener
  mit Dominik und Fabian
Marcel und Margrit Megert-Riesen
  mit Cédric, Kevin und Rahel
Patrik und Daniela Megert-Theiler
  mit Gabriel und Laura

Traueradresse: 
Elsbeth Megert, Freudegg 34, 3127 Mühlethurnen

Wir nehmen im engsten Familienkreis von Res Abschied.

Bestattungsdienst Schwarzenburgerland 
Hans-Ulrich Hürst 

Alte Bernstrasse 12, 3148 Lanzenhäusern 
Am Bach 4,  3150 Schwarzenburg 
079 651 15 47 / 031 731 03 57 
Mit vieu Verschtändnis begleite mir Öich im Todesfau.www.huerst-bestattungen.ch

051638J

 
 
 
 

GILGEN
Bestattung und  

Schreinerei Belp

04
95

80
J

 Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.

Vertretung bei Abwesenheit: Berger Bestattungen

 Kompetente Erledigung von A bis Z.
 Faire Preise.
 079 228 06 00

079 810 84 00 
031 819 85 69 privat  |  www.berger-bestattungen.ch

Im Dienst am Menschen

Vertretung bei Abwesenheit: Gilgen Bestattung

049668J

ZU VERKAUFEN

048192J

Junge Familie sucht ein 
Haus mit umschwung. 
auf Angebote freue ich mich
Telefon: 079 265 56 77 051949J

Naturverbundene Familie wünscht sich 
ein Zuhause
Haus mit Land gesucht
im Raum Schwarzenburg / Guggisberg 
zum Bewohnen und Beleben. (Aus-
bildung in Landwirtschaft vorhanden) 
Danke für Hinweise: 076 383 19 50

051956J

Rolf Allimann
079 375 00 57

rolf.allimann@follow.immo
www.follow.immo

Immobilienverkauf ist 
Vertrauenssache.
Rolf Allimann

Immobilien erfolgreich
verkaufen

Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung

Am 05.05.2021, um 10.00 Uhr, wird im Gantlokal des Betreibungsamtes 

Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland, Poststrasse 25, Ostermundigen, 

4. Stock, Konferenzraum Nr. 439, in einem Zwangsvollstreckungsverfahren 

das folgende Grundstück versteigert:

Kirchdorf (BE) 2 (Gelterfingen) / 567, Stutz 40 und 40a, Gelterfingen:
Freistehendes Mehrfamilienhaus mit Garagen und Umschwung (Baujahr 1986). 

Teilweise vermietet. EG: 5½-Zimmer-Wohnung (ca. 128m²) mit Terrasse. OG: 

Vermietete 1½- und 2½-Zimmer-Wohnung (ca. 46m² bzw. 63m²). UG: Keller 

(teilweise Natursteinboden), Bastelraum und Schutzraum (ca. 150m²) 

Betreibungsamtliche Schätzung: CHF 818‘000.00

Besichtigungen der Gebäude  27.04.2021, 10:00 Uhr und

  28.04.2021, 14:00 Uhr

  Interessenten finden sich 5 Minuten vor  

  Beginn der Besichtigungen vor Ort ein 

  (Stutz 40, Gelterfingen) 

Schriftliche Anmeldung erforderlich. Diese schicken Sie an: Betreibungsamt 

Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland, z. Hd. A. Müller, Poststrasse 25, 3071 

Ostermundigen, oder anthony.mueller@be.ch. Die Anmeldung muss bis am 

23.04.2021 bei uns eintreffen, unter Angabe des gewünschten Tages und der 

Anzahl Personen. Aufgrund der Corona-Situation werden wir jeweils auf 1x 

nur einzelnen Personen/einer kleinen Gruppe Zutritt zum Objekt gewähren. 

Rechnen Sie daher mit langen Wartezeiten. Schutzmasken werden keine ab-

gegeben. Nehmen Sie Ihre eigene Schutzmaske mit.  

Der Zuschlag an der Steigerung erfolgt zum höchsten Angebot, ohne Rück-

sicht auf die Höhe der betreibungsamtlichen Schatzung. Vor dem Zuschlag 

ist eine Anzahlung zu leisten. Die Höhe der Anzahlung sowie die Bedingungen 

können den Steigerungsbedingungen entnommen werden, die unter www.

schkg-be.ch (Rubrik Verwertungen) abrufbar sind.

Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken 

durch Personen im Ausland in der revidierten Fassung vom 30.04.1997 sowie 

die dazugehörende revidierte Verordnung vom 10.09.1997 aufmerksam 

gemacht.

Telefonische Auskünfte erteilt das Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle 

Mittelland, Poststrasse 25, Ostermundigen, Tel. 031 / 635 91 93, Hr. A. Müller.

Betreibungsamt Bern-Mittelland
Dienststelle Mittelland

IMMOBILIEN TREUHAND AG

Zu kaufen gesucht

Feriendomizil
Im Wallis oder Berner Oberland.
Bis ca. 450 000 CHF mit Parkplatz.

Telefon 031 954 29 33

Berufstätiges Paar sucht im Raum Bern /
Aaretal sein neues zuhause:

5 1/2-Zimmer-Haus mit
Garten und Fernsicht
inkl. Bastelkeller, Gartenschopf, Garage.
Wohnfläche ca. 150 m2, Fläche ca.
600 m2  Lage: Hell, ruhig, sonnig, ÖV-An-
schluss in der Nähe. Bitte senden Sie An-
gaben zu Adresse sowie allfällige Ver-
kaufsunterlagen und Fotos per Mail zu.
Bei Interesse nehmen wir Kontakt auf.

niceplace@gmx.ch

WOHNUNGEN 
LIEGENSCHAFTEN

GESUCHT Dringend gesucht ab sofort zur 
Miete/Pacht

Einfaches Bauernhaus 

mit Oekonomieanteil und Weide-
land für kleine Herde Milchziegen.
Ruhig, sonnig, Holzheizung 
erwünscht. Arbeitsort b. Thun.
Konkrete, seriöse Angebote an: 
079 523 42 08.
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Todesanzeige Du hesch gwürkt, du hesch gschaffät,
 bis dir di Chrankheit Kraft gno het.
 Schlaf i Fridä, ruh sanft
 für aus Liäbä häb Dank.

In Liebi u Dankbarkeit nähmä mir Abschid vo mim liebe Ma, Päpu, Brüetsch, Schwager, Ungglä 

u Götti

Eduard Schenk-Widmer
30. Juli 1942 bis 17. April 2021

Nach churzer schwärer Chrankheit, jedoch unerwartet, isch är im 78. Läbänsjahr stiu igschlafä.

Mir b haute ihn immer i üsem Härzä.

In stiller Truur

Erika Schenk

Beat

Matthias u Sarah

Truuradrässä

Erika Schenk, Bahnhofstrasse 35, 3127 Mühlethurnen

Wär am Eduard im Läbä irgendwenn nachgstangä isch u vo ihm wet Abschid nä, isch härzläch 

ygladä. D Truurfyr isch am 23.4.2021, Besammlig um 14 Uhr, bir Chiuchä z Kirchethurne.

051957J

In grosser Dankbarkeit und Liebe nehmen wir Abschied von unserer lieben  
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester und Tante

Leni Guillebeau-Beutler
4. September 1935 − 17. April 2021

Nach einem erfüllten, von täglicher Arbeit geprägtem Leben verstarb Leni  
unerwartet.

Die schönen Erinnerungen bleiben für immer.

 Margrit & Armin Marti-Guillebeau
  Jan Marti

 Franz & Marianne Guillebeau-Stettler
Traueradresse:  Marcel Guillebeau & Selina Guggisberg
Franz GuiIlebeau  Janine Guillebeau
Obereichistrasse 48  Livia Guillebeau
3148 Lanzenhäusern  Simona Guillebeau

Wir nehmen im engsten Familien- und Bekanntenkreis Abschied.

Anstelle von Blumen gedenke man der Schweizer Berghilfe, PC 80-32443-2. 
Vermerk Trauerfall: Leni Guillebeau-Beutler

Du hast den Lebensgarten verlassen,
doch deine Blumen blühen weiter.

                              Manfred Hoffmann

Als ich am Ende mein Lächeln verlor war der Tod Erlösung.Als ich am Ende mein Lächeln verlor war der Tod Erlösung.
Behaltet mein Lächeln in Erinnerung und denkt an Zeiten, als ich mit euch lachte.Behaltet mein Lächeln in Erinnerung und denkt an Zeiten, als ich mit euch lachte.

Rosmarie Bürki-HariRosmarie Bürki-Hari
vom 24.April 1936 bis am 13.April 2021vom 24.April 1936 bis am 13.April 2021

Unbeirrt bist du deinen Weg gegangen, bis dein gutes Herz keine Kraft mehr fand. Unbeirrt bist du deinen Weg gegangen, bis dein gutes Herz keine Kraft mehr fand. 
Traurig lassen wir dich gehen, damit du in unseren Herzen weiterleben kannst.Traurig lassen wir dich gehen, damit du in unseren Herzen weiterleben kannst.
Wir sind froh und dankbar, dass du immer für uns da warst.Wir sind froh und dankbar, dass du immer für uns da warst. 

Traueradresse:Traueradresse:
Pia BürkiPia Bürki
Altenherren 52Altenherren 52
3150 Schwarzenburg3150 Schwarzenburg

In Liebe:In Liebe:
Peter BürkiPeter Bürki
Toni Bürki und Claudia Kuster Bürki, Jil Toni Bürki und Claudia Kuster Bürki, Jil 
Pia BürkiPia Bürki
Janine und Gerhard Ferndriger, Kim, NickJanine und Gerhard Ferndriger, Kim, Nick
Nathalie Hirter und Bruno DürrenmattNathalie Hirter und Bruno Dürrenmatt
Melina HirterMelina Hirter
Arnold und Silvia HariArnold und Silvia Hari

Ein herzliches Danke für all die guten Taten und Ein herzliches Danke für all die guten Taten und 
Gedanken von Nachbarn, Freunden und Bekannten. Gedanken von Nachbarn, Freunden und Bekannten. 
Im engen Familienkreis werden wir Abschied nehmen.Im engen Familienkreis werden wir Abschied nehmen. Gilt als LeidzirkularGilt als Leidzirkular

051952J

BESTATTUNGSDIENST
Johann und Regina Künzi
Riggisberg und Umgebung

076 490 36 65, www.kuenzi-bestattung.ch

050719J

051957J
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Schwarzen-
     burgerland

 Historische 
Leinendamaste  25. 4.– 7. 11. 2021 
täglich 14.00 – 17.30 Uhr

3132 Riggisberg  Tel. 031 808 12 01  
ch 

051923J

051954J

Die Kunden der General agentur 
Bern-West  er halten dieses Jahr 
3,3 Millionen dank Genossenschaft.
Was immer kommt – wir  beteiligen Sie am 
 gemeinsamen Erfolg.

Ge ne ral agen tur Bern-West
Steven Geissbühler

Schwarzenburgstrasse 223, 3097 Liebefeld
T 031 978 40 40, bern-west@mobiliar.ch
mobiliar.ch/bern-west 91
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BERATUNG  VERKAUF  MONTAGE  SERVICE

Mühleweg 2
3132 Riggisberg

Tel. 031 809 20 50 
info@gehrigstoren.ch
www.gehrigstoren.ch

Grosse Auswahl 

an Vorhang- und 

Möbelstoffen

Thuns Vorhangparadies
Neuanfertigung, Abänderungen, Reinigen der Vorhänge.
1. Heimberatung gratis. Stoffverkauf mit Gratiszuschnitt.

• Polsterei 
• Bettzeugreinigung 
• Raffrollos/Rollos

• Streifenvorhänge 
• Flächenvorhänge 
• Jalousien

•  Stangengarnituren
•  u.v.m.

STOLLER  Innendekorationen AG
Stockhornstrasse 8+12, 3600 Thun 
Telefon 033 227 33 88, Fax 033 227 33 89 
www.vorhangparadies.ch, info@vorhangparadies.ch

5639469.B

TRÄUMEN > FREGO.SWISS | 0800 99 00 77 > STAUNEN

SONNEN- WETTER- SICHTSCHUTZ
SINCE 1947    SWISS MADE

Verstärkung im Ärzteteam 
in der Schlosspraxis Schwarzenburg 
seit dem 02.03.2021
Mit grosser Freude dürfen wir 
unsere neue Schlosspraxis-Ärztin 
vorstellen.
Frau Dr. med. Florence Hähni, FMH Fachärztin 

Allgemeine Innere Medizin, aufgewachsen in 

Schwarzenburg, begann ihre Tätigkeit am 2. März 2021.

Beruflicher Werdegang:

• Studium der Humanmedizin Universität Bern

•  Fachärztin Allgemein Innere Medizin, Schwerpunkt 

Sportmedizin & Höhenmedizin

•  Ausbildungsstellen Allg. Innere Medizin Thun + 

Lindenhofgruppe, Swiss Sport Clinic Bern

Wir wünschen Frau Hähni alles Gute und viel Freude 
und Zufriedenheit bei der Betreuung und Begleitung 
unserer Patienten und Patientinnen.

Das Schlosspraxis-Team
Guggisbergstrasse 11, 3150 Schwarzenburg
Tel: 031 731 21 11    www.schlosspraxis.ch

«Die Trinkwasser- 
initiative ist nicht nur 
klimatauglich, sie spielt 
auch eine wichtige 
Rolle im Klimaschutz.»

Prof. Dr. Thomas Stocker, 
Klimaforscher

Verein Sauberes Wasser für alle
Oeleweg 8 | 4537 Wiedlisbach
initiative-sauberes-trinkwasser.ch

Initiative für 
sauberes Trinkwasser JA

Saatguet gsuecht?
Seife, festi Körperpfleg, Holzware 
fürt Kuchi, Bienewachstücher, 
Brotbeutel us Liine, Wärme u 
Chälteküssi..... u viu meh findet 
dir im Lädeli

Tante Monika ar Dorfstr. 6 
in Schwarzenburg
E grossi Uswahl a Saatguet vo 
Sativa, Culinaris, Horti Top, Buzzy 
freut sich vo öich entdeckt  
z werde.... au spezielli Sorte ;)
Offe: Mi u Fr 13.00 - 18.00 u em 
Sa vo 10.00-12.00

Auf Wunsch von Angehörigen und von Betroffenen selbst, begleiten 

wir nachts schwerkranke, sterbende Menschen bei Ihnen zu Hause, 

im Spital, im Alters- oder Pflegeheim.

Damit möchten wir Angehörigen, Freunden und der betroffenen 

Person selbst, in dieser schweren Zeit unsere Unterstützung anbieten.

Wachen und Begleiten heisst für uns:

> Wir wachen alleine oder mit Ihnen zusammen

> Da sein, Zeit haben

Haben Sie Interesse, möchten Sie Mitglied werden?

Präsidentin Heidi Burri, Sangern 187, 3153 Rüschegg Gambach

info@wabe-gantrisch.ch, Tel. 031 738 92 80, www.wabe-gantrisch.ch

ürcher
lektro

Elektro | Telematik | Netzbau

Ab dem 01.05.2021 führen wir neue 
Ladenöffnungszeiten ein. 

Montag und Freitag  
8.00 bis 12.00 und 13.30 bis 18.00 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
08.00 bis 12.00 

Samstag und Sonntag 
Geschlossen. 

Ausserhalb dieser Öffnungszeiten nur auf 
telefonische Voranfrage 031 809 02 18 

Das Elektroinstallationsgeschäft bleibt wie 
gewohnt offen. 

Elektro Zürcher AG, Hintere Gasse 10 
3132 Riggisberg 

Anpassung Ladenöffnungszeiten 

Gantrisch-Kulturkalender

REGIONALER
NATURPARK

www.GantrischKulturkalender.ch

031 819 27 37
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